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I.  Allgemeines 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich und akademischer Grad  

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelor-Studiengang Architektur.  
 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelor-Studiums verleiht die Fakultät für Architektur den 

akademischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen University (B.Sc. RWTH). 
  
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Sprachenregelung 

 
(1) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Verände-

rungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden Bezüge die fachlichen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur Erarbeitung 
und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis, 
zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln 
befähigt werden. 

 
(2) Ziel der Ausbildung im Bachelor-Studiengang Architektur ist die Vermittlung fachlicher 

Grundlagen in einer solchen Breite, dass ein Einstieg in eine berufliche Tätigkeit bzw. eine 
Vertiefung in einem Master-Studiengang vorbereitet ist. 
 

(3) Das Studium findet in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen können auch in 
englischer Sprache stattfinden.  

 
(4) Die Bachelor-Arbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst wer-

den. 
 
 

§ 32

Zugangsvoraussetzungen 
 

 
(1) Voraussetzung für das Bachelor-Studium ist das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 

oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine durch Rechtsvorschrift oder von 
der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder vergleichbare 
Schulabschlüsse im Ausland.  

 
(2) Für den Studiengang in deutscher Sprache ist die ausreichende Beherrschung der deut-

schen Sprache von den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern nachzuweisen, die ih-
re Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben bzw. 
die Deutsch nicht als Muttersprache erlernt haben. Es werden folgende Nachweise aner-
kannt: 

                                                
2 Modifiziert mit Änderungsordnung vom 27.11.2012, 2012/130 
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a) TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen), 
b) Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2 oder 3),  
c) Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II),  
d) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom oder Zent-

rale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Institutes, 
e) Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München.  

 
(3) Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, trifft der Prüfungsausschuss in 

Absprache mit dem Studierendensekretariat; bei ausländischen Studienbewerberinnen bzw. 
Studienbewerbern in Absprache mit dem International Office.  

 
(4) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die schon einen Studiengang an der RWTH 

oder an anderen Hochschulen studiert haben, müssen vor der Einschreibung bzw. bei der 
Umschreibung in diesen Studiengang beim hiesigen Prüfungsausschuss die Anrechnung 
bisher erbrachter positiver und negativer Prüfungsleistungen beantragen, um eingeschrieben 
oder umgeschrieben werden zu können.  

 
 

§ 43

Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte 
 

 
(1) Im Bachelorstudiengang Architektur können auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen und 

Bewerber ohne Hochschulreife zugelassen werden. Das Zulassungsverfahren und die 
Durchführung der Zugangsprüfung richtet sich nach der Ordnung für den Zugang von beruf-
lich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zum Studium an der RWTH Aachen (Zu-
gangsordnung – ZuO) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Die Prüfung umfasst folgende Fächer: 
 

1. Deutsch 
2. Englisch 
3. Physik 
4. Mathematik 

 
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte  

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelor-Arbeit sechs Se-

mester (drei Jahre). Das Studium kann nur in einem Wintersemester erstmals aufgenommen 
werden. Die Planung des Studienangebots ist entsprechend ausgerichtet. 
 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module beinhalten die Vermittlung bzw. 
Erarbeitung eines Stoffgebietes und der entsprechenden Kompetenzen. Die Beurteilung der 
Studienergebnisse durch eine Prüfung oder eine andere Form der Bewertung muss vorge-
sehen werden. Das Studium enthält einschließlich des Moduls Bachelor Arbeit insgesamt 24 
Module. Alle Module sind im Modulkatalog definiert (Anlage 1). 
 

(3) Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden gemäß § 10 bewertet 
und gehen mit Leistungspunkten (Credit Points (CP)) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP 

                                                
3 Modifiziert mit ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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werden nicht nur nach dem Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den 
durch ein Modul verursachten Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit 
und Prüfungen (Selbststudium). Ein CP entspricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von et-
wa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP, der Bachelor-Studiengang um-
fasst daher insgesamt 180 CP. 

 
(4) Der Studienumfang beläuft sich zuzüglich der Bachelor-Arbeit auf mindestens 134 Semes-

terwochenstunden (Kontaktzeit in SWS). Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrver-
anstaltung pro Woche während der gesamten Vorlesungszeit eines Semesters. Die angege-
ben SWS beziehen sich auf die reine Dauer der Veranstaltungen. Darüber hinaus sind Zei-
ten zur Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen aufzubringen. Diese Zeiten gehen 
gemäß Absatz 3 in die Zuweisung der entsprechenden CP ein. 

 
(5) Die RWTH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden 

kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zu-
gehörigen Prüfungen sowie die Bachelor-Arbeit im vorgesehenen Umfang und innerhalb der 
vorgesehenen Fristen absolviert werden können. 

 
(6) Studierende, die nach dem zweiten, vierten oder sechsten Fachsemester nicht mindestens 

zwei Drittel der zu dem jeweiligen Zeitpunkt gemäß Studienplan vorgesehenen CP erreicht 
haben, werden zu einem Gespräch durch die Fachstudienberatung eingeladen. 

 
 

§ 6 
Anmeldung und Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
(1) Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Architektur stehen den für diesen Studien-

gang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassenen Studierenden 
sowie grundsätzlich Studierenden anderer Studiengänge und Gasthörerinnen und Gasthö-
rern der RWTH zur Teilnahme offen. Für jede Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung über ein 
modulares Anmeldeverfahren erforderlich. Anmeldefrist und Anmeldeverfahren werden im 
CAMPUS-Informationssystem rechtzeitig bekannt gegeben. Eine Orientierungsabmeldung 
von einer Lehrveranstaltung, die über ein Semester läuft, ist bis zum letzten Freitag im Mai 
bzw. November möglich (Orientierungsphase). Im Falle einer Orientierungsabmeldung bei 
semesterfixierten Pflichtveranstaltungen erfolgt eine Wiederanmeldung zur nächsten tur-
nusmäßigen Lehrveranstaltung und es ist keine erneute Abmeldung von der Veranstaltung 
möglich. Abweichend davon ist bei Blockveranstaltungen eine Abmeldung bis einen Tag vor 
dem ersten Veranstaltungstag möglich. 

 
(2) Machen es der angestrebte Studienerfolg, die für eine Lehrveranstaltung vorgesehene Ver-

mittlungsform, Forschungsbelange oder die verfügbare Kapazität an Lehr- und Betreuungs-
personal erforderlich, die Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt 
dies nach Maßgabe des § 59 Abs. 2  HG. Dabei sind Studierende, die im Rahmen ihres Stu-
diengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, vorrangig zu berück-
sichtigen (semesterfixierte Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung). Als weitere Kriterien 
werden in der nachfolgenden Reihenfolge gesetzt: die semestervariable Pflichtleistung bzw. 
Wahlpflichtleistung, die Wahlleistung (§ 7 Abs. 1) und die freiwillige Zusatzleistung (gemäß  
§ 9 Abs. 1) und der freie Zugang (Absatz 1).  

 
 

§ 7 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Gesamtheit der Bachelor-Prüfung besteht aus den Prüfungsleistungen zu den einzelnen 

Modulen sowie der Bachelor-Arbeit. Die Prüfungen und die Bachelor-Arbeit werden studien-
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begleitend abgelegt und sollen innerhalb der festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen 
sein. Während der Prüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein. Die Module in-
nerhalb des Curriculums gliedern sich in Pflicht- und Wahlpflicht- sowie Wahlmodule. 
Pflichtmodule sind verbindlich vorgegeben. Wahlpflichtmodule gestatten eine Auswahl aus 
einer vorgegebenen Aufstellung alternativer Wahlpflichtfachprüfungen durch die Studieren-
den. Darüber hinaus ist ein definierter Wahlbereich vorgesehen, aus dem von den Studie-
renden frei gewählt werden kann. Dieser Wahlbereich ist nicht mit den in § 9 genannten Zu-
satzmodulen gleichzusetzen. Zusatzmodule stellen Module dar, die im Studienplan nicht 
vorgesehen sind, sondern von den Studierenden zusätzlich - auf freiwilliger Basis - belegt 
werden. 

 
(2) Für den Besuch von Lehrveranstaltungen ist eine modulare Anmeldung erforderlich. Mit der 

Anmeldung zur Lehrveranstaltung in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodulen der Fakultät für 
Architektur ist eine automatisierte Folgeanmeldung zu der dazugehörigen Prüfung verbun-
den. Diese Folgeanmeldung erfolgt automatisch zum 1.12. für das Wintersemester bzw. 1.6. 
für das Sommersemester des jeweiligen Jahres. § 6 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt. 

 
(3) Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienplan vorgesehenen Zeit-

punkt besuchen. Die genauen An- und Abmeldeverfahren werden im CAMPUS-
Informationssystem bekannt gegeben. Die Meldung zu einer Prüfung ist zugleich eine be-
dingte Meldung zu den Wiederholungsprüfungen. 

  
(4) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass in jedem Prüfungszeitraum zu den zur Bachelor-

Prüfung gehörenden Fächern des jeweiligen Semesters Prüfungen erbracht werden können. 
In allen Prüfungsfächern sind mindestens zwei Prüfungstermine pro Jahr anzubieten, im Fal-
le von Klausuren sind diese zu Vorlesungsbeginn anzukündigen.  

 
(5) Die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen der Elternzeit und die Ausfallzeiten aufgrund 

der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetrage-
nen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten sind zu berücksichtigen. 

 
(6) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 

bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chroni-
scher Krankheit nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Bei der Festlegung von Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthal-
ten sind Ersatzleistungen zu gestatten, wenn diese aufgrund der Beeinträchtigung auch mit 
Unterstützung durch die Hochschule nicht nachgewiesen werden können. 

 
(7) Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, an der RWTH Leistungsnachweise zu erwer-

ben oder Prüfungen abzulegen. Dies gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestandenen 
Prüfungen und für Leistungsnachweise (Erfahrungsberichte) für das Auslands- oder Praxis-
semester selbst. Außerdem gilt dies nicht, wenn die Beurlaubung aufgrund der Pflege und 
Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie 
aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder im ers-
ten Grad Verschwägerten erfolgt.  
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§ 8 

Formen der Prüfungen  
 
(1) Eine Prüfung ist im Regelfall eine Projektarbeit, eine Übung mit Kolloquium oder mit einer 

Klausur, eine Klausur oder eine Hausarbeit. Prüfungsleistungen können aber auch in Form 
eines Referates, einer Mappe oder einer mündlichen Prüfung erbracht werden. Im Rahmen 
eines Moduls kann auch die Vorlage von Teilnahmenachweisen sowie Leistungsnachweisen 
verlangt werden. Ein Leistungs- oder Teilnahmenachweis kann als Zulassungsvorausset-
zung für weitere zu erbringende Leistungen innerhalb eines Moduls definiert werden. Leis-
tungsnachweise können in den gleichen Formen wie die Prüfungen erworben werden. Ein 
Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung (Anlage 1). 

 
(2) Die endgültige Form der Prüfungen im Fall von alternativen Möglichkeiten und die zugelas-

senen Hilfsmittel werden in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung, spätestens bis vier 
Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. § 14 Abs. 5 bleibt unberührt. Ebenso ist 
mitzuteilen, wie die Einzelbewertung einer Prüfung in die Gesamtbewertung der Lehrveran-
staltung einfließt. 4

 

Der Prüfungstermin und der Name der bzw. des Prüfenden müssen spä-
testens bis Mitte Mai bzw. Mitte November im CAMPUS-Informationssystem bekannt gege-
ben werden. Für mündliche Prüfungen kann auch ein Termin individuell vereinbart werden, 
der Name der bzw. des Prüfenden muss jedoch feststehen.  

(3) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie 
bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 
Mündliche Prüfungen werden entweder von mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von 
einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als 
Gruppenprüfung mit nicht mehr als fünf Kandidatinnen bzw. Kandidaten oder als Einzelprü-
fung abgelegt. Hierbei wird jede Kandidatin bzw. Kandidat in einem Prüfungsfach bzw. in ei-
nem Stoffgebiet grundsätzlich nur von einer Prüfenden bzw. einem Prüfenden geprüft. Vor 
der Festsetzung der Note gemäß § 10 Abs. 1 hat die bzw. der Prüfende die Beisitzende bzw. 
den Beisitzenden zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Dauer 
einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchs-
tens 30 Minuten. Im Rahmen einer Gruppenprüfung ist darauf zu achten, dass der gleiche 
Zeitrahmen pro Kandidatin bzw. Kandidat wie bei einer Einzelprüfung eingehalten wird. Die 
Dauer einer Gruppenprüfung soll in der Regel höchstens 90 Minuten betragen. 
 

(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer 
zugelassen werden, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulas-
sung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
(5) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er 

in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden 
des Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Klausurdauer beträgt bei 
der Vergabe: 

                                                
4 Eingefügt mit ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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von 3 bis 5 CP 60 bis 90 Minuten 
von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten 
von 8 oder 9 CP 120 bis 150 Minuten 
von 10 oder 12 CP 150 bis 180 Minuten 

 
Eine Einlesezeit, die nicht in die Bearbeitungszeit eingeht, ist darüber hinaus möglich.   

 
(6) Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple Choice Aufgaben gestellt werden. Einzel-

heiten der Bewertung sind § 10 Abs. 2 bis 4 zu entnehmen. 
 
(7) Jede Klausurarbeit ist von der bzw. dem Prüfenden zu bewerten. Wird eine Klausurarbeit 

gemäß § 14 Abs. 4 von zwei Prüfenden bewertet, so ergibt sich die Note der Klausurarbeit 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Die Prüfenden können fachlich ge-
eigneten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die einen entsprechenden Bachelorgrad oder 
einen vergleichbaren oder höherwertigen Abschluss haben, die Vorkorrektur der Prüfung 
übertragen. Im Fall von mündlichen Ergänzungsprüfungen gemäß § 14 Abs. 2 ist die Bewer-
tung durch eine Prüfende bzw. einen Prüfenden ausreichend. 

 
(8) Ein Referat ist ein Vortrag von mindestens 15 und höchstens 30 Minuten Dauer auf der 

Grundlage einer schriftlichen Ausarbeitung. Dabei sollen die Studierenden nachweisen, dass 
sie zur wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas unter Berücksichtigung der Zusam-
menhänge des Faches in der Lage sind und die Ergebnisse mündlich vorstellen können. 

 
(9) Im Rahmen einer Hausarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der Lehrveran-

staltung ggf. unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und weiterer geeigneter Hilfs-
mittel sachgemäß bearbeitet und geeigneten Lösungen zugeführt. Die Hilfsmittel werden zu-
sammen mit der Aufgabenstellung bekannt gegeben. Die Dauer der Hausarbeit entspricht in 
der Regel 30-60 Arbeitsstunden und hat einen Umfang von 10 bis 20 A4-Seiten. 

 
(10) Die Projektarbeit besteht in der selbstständigen wissenschaftlichen und künstlerischen Be-

arbeitung einer eng umrissenen, räumlich-gestalterischen, konstruktiven und funktionalen 
Aufgabenstellungen mit einer zeichnerischen und schriftlichen Dokumentation der Ergebnis-
se, die in einem abschließenden Kolloquium vorgestellt und beurteilt werden. Die Bearbei-
tung der Projektarbeit wird betreut. Für die Durchführung und Bewertung der Kolloquien gilt  
§ 8 Abs. 15 entsprechend. 

 
(11) Übungen mit Kolloquien können sein: Betreute Entwurfsübungen zu baulichen oder plane-

rischen Aufgabenstellungen, künstlerische Arbeiten (auch als Portfolio) oder kleinere wis-
senschaftliche Ausarbeitungen, die in einem abschließenden Kolloquium präsentiert und er-
örtert werden. Für die Durchführung und Bewertung der Kolloquien gilt § 8 Abs.14 entspre-
chend. Die Dauer des Kolloquiums beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 30 Minuten. 

 
(12) Prüfungen gemäß Absatz 9 bis 11 können auch als Gruppenleistung zugelassen werden, 

sofern eine individuelle Bewertung des Anteils eines jeden Gruppenmitglieds möglich ist. 
 
(13) Übungen mit Klausur können sein: Betreute Entwurfsübungen zu baulichen oder planeri-

schen Aufgabenstellungen, künstlerische Arbeiten (auch als Portfolio) oder kleinere wissen-
schaftliche Ausarbeitungen, die als Vorleistung zu einer abschließenden Klausur erarbeitet 
werden und als Teilnote in die Gesamtnote eingehen. Für die Durchführung und Bewertung 
der Klausur gilt § 8 Abs.6 entsprechend. 
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(14) Im Kolloquium sollen die Studierenden nachweisen, dass sie im Gespräch mit der Prüferin 

bzw. dem Prüfer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums Zusam-
menhänge des Faches erkennen und spezielle Fragestellungen in diesem Zusammenhang 
einzuordnen vermögen. Das Kolloquium soll fakultätsöffentlich geführt werden. Etwaige 
Gastkritiker werden im Vorfeld benannt. Gastkritiker sind Fachleute mit herausragenden und 
ausgewiesenen Leistungen in der Lehre und/oder Forschung bzw. Praxis, die auf Einladung 
der Fakultät oder der Prüfenden hin am Gespräch teilnehmen können. Das Kolloquium kann 
mit einem Referat gemäß Absatz 8 beginnen. Die Dauer des Kolloquiums beträgt pro Kandi-
datin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. 

 
(15) Im Rahmen einer Mappe wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der Lehrveranstaltung 

semesterbegleitend unter Betreuung erarbeitet und mit geeigneten Hilfsmitteln selbständig 
nach Maßgabe der Aufgabenstellung vertieft. Der Umfang der Leistungen ist zum Beginn der 
Veranstaltung bekanntzumachen. 

 
(16) Klausuren können auch in Form von e-Tests abgelegt werden. E-tests sind multimedial ge-

stützte Prüfungen, die in der Regel von zwei Prüfenden erarbeitet werden. Sie bestehen zum 
Beispiel in der Bearbeitung von in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. 
Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsaufgaben ist sicherzustellen, dass die 
elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den Stu-
dierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sach-
kundigen Person (Protokollführende bzw. Protokollführender) im Sinne von § 12 durchzufüh-
ren. Über den Prüfungsverlauf ist ein Protokoll anzufertigen, das die Namen der bzw. des 
Protokollführenden sowie der teilnehmenden Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung 
sowie eventuell besondere Vorkommnisse enthält. Den Studierenden ist gemäß § 22 Ein-
sicht in die multimediale Prüfung zu gewähren. 

 
 

§ 95

Zusätzliche Module 
 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weiteren, frei wählbaren Modulen Prüfungs-

leistungen unterziehen,  
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kan-

didaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

 
 

§ 9 a 
Vorgezogene Mastermodule 

 
(1) Module, die in den Masterstudiengängen Architektur und Stadtplanung wählbar sind und von 

Studierenden schon für diesen abgelegt werden wollen, können frühestens nach dem Er-
werb von in der Regel 120 CP belegt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Eine Aufnahme im Zeugnis des Bachelorstudiengangs ist nicht möglich. 

                                                
5 Abs. 3 weggefallen mit ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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(2) Es können nur die Module aus den Bereichen A3, A4, B3, C3 sowie D (Wahlmodule) der 

Masterstudiengänge Architektur und Stadtplanung vorgezogen werden: 
 

M.Sc. Architektur (2011) M.Sc. Stadtplanung (2011) 
 

A3.1 Geschichte und Theorie 1 A3.1 Planungsgeschichte 
A3.2 Geschichte und Theorie 2 A3.2 Theorien der Stadtentwicklung 

 A3.3 Sozialwissenschaftliche Grundlgen 
A4.1 Sondergebiete des Darstellens und  A4.1 Sondergebiete des Darstellens und  

Gestaltens          Gestaltens 
B3.1 Leitthemen 1 B3.1 Technische Infrastruktur 
B3.2 Leitthemen 2 B3.2 Planungsrecht 

 B3.3 Planungsökonomie 
C3.1 Stegreif 1 C3.1 Stegreif 1 
C3.2 Stegreif 2 C3.2 Stegreif 2 
C3.3 Stegreif 3 
D2.2 Wahlmodul Master 1 D2.2 Wahlmodul Master 1 

 
(3) Für die in diesen Modulen abzulegenden Prüfungsleistungen gelten grundsätzlich die in den 

§§ 10 bis 15 getroffenen Regelungen. Eine Anerkennung der vorgezogenen Prüfungsleis-
tungen erfolgt nach der Einschreibung in den o.g. Masterstudiengang positiv wie negativ von 
Amts wegen. Entgegen § 15 Abs. 1 S. 2 erfolgt bei einer Abmeldung von einer Prüfung 
(Rücktritt oder Attest) keine automatische Anmeldung zum nächsten Prüfungstermin, eine 
erneute Anmeldung im ZPA kann durch die Studierende bzw. den Studierenden erfolgen. Ei-
ne Wiederholung einer nichtbestandenen vorgezogenen Masterprüfung ist erst nach der Ein-
schreibung in den Masterstudiengang möglich. Auch in diesen Fällen erfolgt keine automati-
sche Wiederanmeldung zur entsprechenden Prüfung. Bei der Einschreibung in einen Mas-
terstudiengang werden Rücktritte für vorgezogene Mastermodule nicht angerechnet.  

 
(4) Die Anmeldung erfolgt persönlich und verbindlich im Rahmen der veröffentlichten persönli-

chen Prüfungsanmeldezeiten während der Meldephase im ZPA. 
 
(5) Durch das Ablegen von Prüfungen für vorgezogene Mastermodule wird kein Anspruch auf 

Zulassung zu einem Masterstudiengang erworben. Das Vorliegen der Zugangs- bzw. Zulas-
sungsvoraussetzungen wird separat geprüft. 

 
(6) Eine nachträgliche Deklarierung von Zusatzleistungen als vorgezogene Mastermodule ist 

nicht möglich. 
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§ 10 

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 
 1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
 3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

Anforderungen genügt; 
 5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. Nicht benotete Leistungen erhalten die Bewertung „bestanden“ bzw. „nicht be-
standen“. 
 

(2) Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu 
einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. Die Bewertungskriterien 
müssen auf dem Klausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung per Aushang oder 
im Campus-Informationssystem bekannt gegeben werden. 

 
Eine Klausur mit ausschließlich Multiple Choice - Aufgaben gilt als bestanden, wenn 
 

a) 60 % der gestellten Fragen zutreffend beantwortet sind oder 
b) die Zahl der zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % die durch-

schnittliche Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die 
erstmals an der Prüfung teilgenommen haben. 

 
(3) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat gemäß Absatz 2 die Mindestzahl der Aufgaben richtig 

beantwortet und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt:  

• sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75% 
• gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75% 
• befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50% 
• ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25% 

der darüber hinausgehenden Aufgaben zutreffend beantwortet hat. 
 
(4) Besteht eine Klausur sowohl aus Multiple Choice als auch aus anderen Aufgaben, so werden 

die Multiple Choice - Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Die Note wird aus den gewichteten 
Ergebnissen beider Aufgabenteile errechnet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Aufgabenarten an der Klausur. 

 
(5) Eine Bewertung der Prüfung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeit-

punkt der Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung im Studiengang ein-
geschrieben ist. Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs Wochen mitzu-
teilen, dabei muss sichergestellt werden, dass die Bewertung spätestens zehn Tage vor ei-
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ner möglichen Wiederholungsprüfung vorliegt. Eine Benachrichtigung der Studierenden zur 
Benotung erfolgt automatisiert über das CAMPUS-Informationssystem an die RWTH-E-Mail-
Kontaktadresse sowie über Aushang. Studierende können ihren aktuellen Notenspiegel im 
CAMPUS-Informationssystem abfragen. 

 
(6) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens ”ausreichend” (4,0) ist. Wenn eine 

Prüfung aus mehreren Teilleistungen besteht, ergibt sich die Note unter Berücksichtigung al-
ler Teilleistungen. Angaben zu den Teilleistungen und zu deren Gewichtung werden im Mo-
dulkatalog (Anlage) geregelt.  

 
(7) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bestanden sind  und alle weiteren zugehörigen CP (z. B. Teilnahme- und 
Leistungsnachweise) erbracht sind. Für jedes Modul werden die CP gemäß Anlage (Modul-
katalog) angerechnet.  

 
(8) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Bachelor-Arbeit gebildet, 

wobei die einzelnen Noten und die Note der Bachelor-Arbeit mit den dazugehörigen Leis-
tungspunkten gewichtet werden. 
 
Die Gesamtnote der bestandenen Bachelor-Prüfung lautet: 

 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend. 

 
Die schlechteste der gewichteten Modulnoten kann auf Antrag der Studierenden an den Prü-
fungsausschuss und dessen Genehmigung unberücksichtigt bleiben, sofern alle Modulprü-
fungen innerhalb der Regelstudienzeit bestanden wurden. Ausgenommen sind die Projektar-
beiten C1.2 (B1), C1.3 (B2), C1.4 (B3) und die Bachelor- Arbeit. 
 

(9) Bei der Bildung der Noten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
(10) Anstelle der Gesamtnote „sehr gut" nach Absatz 8 wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung 

bestanden" erteilt, wenn die Bachelor-Arbeit mit 1,0 bewertet und der gewichtete Durch-
schnitt aller anderen Noten der Bachelor-Prüfung nicht schlechter als 1,3 ist.  

 
 

§ 11 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Fakultät für Architektur einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsaus-
schuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellvertretung und fünf 
weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. der Vorsitzende, die Stellvertretung und 
zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein 
Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt. Die Amtszeit der Mit-
glieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
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(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungsprozessrechts. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss regelmäßig, mindes-
tens einmal im Jahr, der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu 
berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienverlaufspla-
nes und legt die Verteilung der Noten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an 
die Fakultät. 

 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder 

deren bzw. dessen Stellvertretung zwei weitere stimmberechtigte Professorinnen bzw. Pro-
fessoren oder deren Vertretung und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
oder deren Vertreterinnen bzw. Vertreter anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Die studenti-
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen nicht mit. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe des Zentralen Prüfungsamts (ZPA). 
 

 
§ 12 

Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfenden. Die Prüfenden 

bestellen ggfs. die Beisitzenden. Die Bestellung ist aktenkundig zu machen. Zu Prüfenden 
dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende oder eine vergleich-
bare Abschlussprüfung abgelegt und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, in dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine selbständige Lehrtätigkeit 
in dem betreffenden Modul ausgeübt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt 
werden, die über einen entsprechenden oder gleichwertigen Abschluss verfügen.  

 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. § 11 Abs. 6 Satz 2 gilt entspre-

chend. Dies gilt auch für die Beisitzenden. 
 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für die Bachelor-Arbeit sowie die schriftlichen bzw. 

mündlichen Prüfungen Prüfende vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen 
jedoch keinen Anspruch. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig bis Mitte Mai bzw. Mitte November, 
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bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang bzw. durch Bekanntma-
chung im CAMPUS-Informationssystem ist ausreichend. 

 
 

§ 13 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen und Einstufung in höhere Fachsemester 
 
(1) Bestandene und nicht bestandene Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes in einem gleichen Studiengang erbracht worden sind, wer-
den von Amts wegen angerechnet. Bestandene und nicht bestandene Leistungen in anderen 
Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsakademien im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit eben-
falls anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse 
und Qualifikationen auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen anrechnen. 

 
(2) Gleichwertigkeit von Leistungen ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen im Bachelor-
Studiengang Architektur im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die 
Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von der Kultusmi-
nisterkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen der 
Hochschulpartnerschaft zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 
(3) Die Studien- und Prüfungsleistungen von Schülerinnen und Schülern, die im Einzelfall auf-

grund besonderer Begabungen als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen wurden, werden bei einem späteren Stu-
dium auf Antrag angerechnet. 

 
(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfungsausschuss. Vor 

Feststellungen über die Gleichwertigkeit ist in der Regel eine Fachvertreterin bzw. ein Fach-
vertreter zu hören. 

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensys-

teme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk ”angerechnet” aufgenom-
men. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfolgt die Anrechnung von Stu-

dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des Grundge-
setzes  erbracht wurden, von Amts wegen. Die bzw. der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
 

§ 146

Wiederholung von Prüfungen, der Bachelor-Arbeit  
 

und Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Bei „nicht ausreichenden” Leistungen können die Prüfungen zweimal, die Bachelor-Arbeit 

(Projekt B4 mit der Ergänzenden seminaristischen Arbeit – siehe Modulkatalog und Glossar) 
                                                
6 Abs. 2 und 3 modifiziert mit ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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kann einmal wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas der Bachelor-Arbeit ist jedoch 
nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Anfertigung der ersten Bache-
lor-Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Falls die erste Wiederho-
lungsprüfung ebenfalls nicht bestanden worden ist, wird den Studierenden empfohlen, die 
Studienberatung aufzusuchen. Diese Empfehlung wird den Studierenden zusammen mit 
dem Ergebnis der ersten Wiederholungsprüfung mitgeteilt. Es besteht die Möglichkeit, inner-
halb eines Wahlpflichtmoduls Prüfungen auszutauschen. Analog gilt die Regelung auch für 
Wahlmodule. Einzelheiten regelt der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Erreicht eine Kandidatin bzw. eine Kandidat in der zweiten Wiederholung einer Prüfung die 

Note „nicht ausreichend“ (5,0) und wurde diese Note nicht auf Grund eines Täuschungsver-
suchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 15 Abs. 2 
festgesetzt, so ist ihr bzw. ihm vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ die Mög-
lichkeit zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung zu unterziehen. Der Termin für 
die mündliche Ergänzungsprüfung wird im Termin zur Klausureinsicht festgelegt und findet 
spätestens innerhalb der nächsten vier Wochen ab Klausureinsicht statt. Für die Abnahme 
der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 8 Abs. 3 entsprechend. Aufgrund der mündlichen 
Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. die Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
festgesetzt. 

 
(3) Die wiederholte Bachelor-Arbeit muss spätestens drei Semester nach dem Fehlversuch der 

ersten Arbeit angemeldet werden. Die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entspre-
chend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes  und entsprechend den Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit sowie die Berücksichtigung von Ausfall-
zeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von § 48 Abs. 5 S. 2 Nr. 5 HG werden auf 
diese Frist nicht angerechnet. Wer diese Frist überschreitet, verliert ihren bzw. seinen Prü-
fungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(4) Prüfungen, mit denen ein Studiengang laut Studienverlaufsplan abgeschlossen wird, und in 

Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten. § 8 Abs. 7 
bleibt davon unberührt. 

 
(5) Wiederholungsprüfungen können von den Prüfenden in schriftlicher oder mündlicher Form 

abgenommen werden. Die Studierenden werden spätestens zwei Wochen vor der Wiederho-
lungsprüfung per Aushang darüber informiert, ob die Wiederholungsprüfung mündlich oder 
schriftlich durchgeführt wird. 

 
(6) Setzt sich eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsteilen zusammen, muss im Falle des 

Nichtbestehens des Moduls lediglich der nicht bestandene Prüfungsteil wiederholt werden.  
 

(7) Ein Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn noch zum Bestehen erforderliche Prüfungen 
nicht mehr wiederholt werden können. 

 
(8) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zum Bestehen eines Moduls not-

wendige Leistungen nicht mehr wiederholt werden können oder wenn die zweite Bachelor-
Arbeit als „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als „nicht ausreichend“ bewertet gilt. Ab-
satz 1 Satz 3 bleibt davon unbenommen. 

 
 

§ 15 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungs-

termin nach vorheriger Beratung bei der Fachstudienberatung einmal je Prüfung von Prüfun-
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gen abmelden. Die Abmeldung von einer Prüfung ist zugleich eine Meldung zu der Prüfung 
zum nächsten Prüfungstermin. 

 
(2) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der 

Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie bzw. er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf eine mündliche Ergänzungsprüfung. Absatz 1 
letzter Satz findet Anwendung. 

 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erfor-
derlich. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage 
eines Attestes einer Vertrauensärztin bzw. eines Vertrauensarztes, die bzw. der vom Prü-
fungsausschuss benannt wurde, verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
nicht an, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. Absatz 1 letzter Satz findet Anwendung. 

 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat bei schriftlichen Prüfungen - mit Ausnahme von Klau-

suren unter Aufsicht - an Eides statt zu versichern, dass die Prüfungsleistung von ihr bzw. 
von ihm ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist.  

 
(5) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung, 

z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung 
als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der bzw. dem jeweiligen 
Prüfenden oder von der für die Aufsichtführung zuständigen Person getroffen und aktenkun-
dig gemacht. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung stört, kann von der bzw. dem jeweiligen Prüfenden oder der aufsichtführenden 
Person in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Im Falle eines 
mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die Kandidatin 
bzw. der Kandidat zudem exmatrikuliert werden. 

 
(6) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

 
II.  Bachelor-Prüfung und Bachelor-Arbeit 

 
 

§ 16 
Art und Umfang der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus  
 

1. den Prüfungen , die im Modulkatalog gemäß Anlage 1 aufgeführt sind, 
sowie 

2. der Bachelor-Arbeit (Projekt B4 mit der Ergänzenden seminaristischen Arbeit) sowie 
der dazugehörenden integrierten Abschlussprüfung als Kolloquium 
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(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfungen und Leistungsnachweise soll-

te sich am Studienverlaufsplan orientieren. Prüfungen und Leistungsnachweise werden stu-
dienbegleitend abgelegt. Das Thema der Bachelor-Arbeit kann erst ausgegeben werden, 
wenn 138 CP erreicht sind und die Projekte B1, B2 und B3 erfolgreich absolviert wurden. Es 
besteht die Möglichkeit, Prüfungen des Wahlpflicht- und des Wahlbereichs auszutauschen. 
Einzelheiten regelt der Prüfungsausschuss. 

  
(3) Die Gegenstände der Prüfungen und Leistungsnachweise werden durch die Inhalte der zu-

gehörigen Lehrveranstaltungen gemäß Modulhandbuch bestimmt. 
 
 

§ 17 
Bachelor-Arbeit 

 
(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsleistung, mit der nachgewiesen werden soll, dass die 

Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
der Architektur oder des Städtebaus unter Anleitung selbständig und in Einzelarbeit nach 
wissenschaftlichen Methoden technisch-künstlerisch zu bearbeiten.   

 
(2) Die Bachelor-Arbeit wird von zwei an der RWTH in Forschung und Lehre tätigen Professo-

ren, Juniorprofessoren, habilitierten Mitarbeitern, apl-Professoren, Honorarprofessoren in der 
Fakultät für Architektur herausgegeben und betreut. An der Fakultät für Architektur tätige 
Gastprofessoren können Herausgeber bzw. Betreuer der Bachelor–Arbeit sein. In Ausnah-
mefällen kann der Prüfungsausschuss Lehrbeauftragte oder eine bzw. einen an einer ande-
ren Universität in Lehre und Forschung tätige Professorin bzw. tätigen Professor als Prüfen-
de und Betreuende der Bachelor-Arbeit benennen, wenn sie von einer in Abs.2 Satz 1 ge-
nannten Personen betreut werden. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 
Fakultät für Architektur der RWTH Aachen können bei der Betreuung mitwirken.  

 
(3) Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema 
einer Bachelor-Arbeit erhält. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema Vorschläge zu machen. 

   
(4) Die Bachelor-Arbeit kann im Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in 

deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 
(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Kandidatin bzw. dem Kandida-

ten den Abgabetermin mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie die Themenstellung sind akten-
kundig zu machen. 

  
(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt in der Regel drei Monate. Das Thema 

und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass sie innerhalb der vorgegebenen 
Frist mit einem äquivalenten Arbeitsaufwand von drei Monaten Voll- bzw. sechs Monate Teil-
zeitarbeit abgeschlossen werden kann. Das Thema kann innerhalb der Bearbeitungszeit ins-
gesamt nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgege-
ben werden. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall auf begründeten 
Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung durch die Aufgabenstelle-
rin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen verlängern. 

  
(7) Die Ergebnisse der Bachelor-Arbeit (Projekt B4 und Ergänzende seminaristische Arbeit) prä-

sentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat mit einem Abschlussvortrag im Rahmen eines Kol-
loquiums. Hinsichtlich der Durchführung gilt § 8 Abs. 14 entsprechend. 
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§ 18 

Annahme und Bewertung der Bachelor-Arbeit 
 

(1) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in einfacher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss abzu-
liefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Bachelor-Arbeit nicht frist-
gemäß abgeliefert, gilt sie als mit ”nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Eine Bewertung erfolgt 
nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt der Abgabe im Studiengang ein-
geschrieben ist. 

 
(2) Prüfende bzw. Prüfender soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema gestellt 

hat. Die Arbeit stellt regelmäßig die letzte Prüfungsleistung dar und ist stets von zwei Prü-
fenden gemäß § 10 Abs.1 mit einer schriftlichen Begründung zu bewerten. Die Note für die 
Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 10 gebildet, so-
fern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet 
eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von 
der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine dritte Prüfende bzw. ein dritter 
Prüfender zur Bewertung der Bachelor-Arbeit bestimmt, die bzw. der die Note im Rahmen 
der Vornoten innerhalb von vier Wochen abschließend festlegt. 

 
(3) Die Bekanntgabe der Note hat – mit Ausnahme Absatz 2 Satz 4 - spätestens acht Wochen 

nach dem jeweiligen Abgabetermin zu erfolgen. Erfolgt diese Bekanntmachung nicht fristge-
recht, ist der Prüfungsausschuss berechtigt, andere Prüfende zu bestimmen. 

 
(4) Für die Bachelor-Arbeit werden insgesamt 15 CP vergeben, wobei das Projekt B4 mit 12 CP 

und die Ergänzende seminaristische Arbeit mit 3 CP gewichtet sind.  
 
 

§ 19 
Bestehen der Bachelor-Prüfung 

 
Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Module bestanden sind und die Note 
der Bachelor- Arbeit mindestens ”ausreichend” (4,0) lautet. Mit Bestehen der Bachelor-Prüfung ist 
das Bachelor-Studium beendet. 
 

 
 

III.  Schlussbestimmungen 
 
 

§ 20 
Zeugnis, Urkunde und Bescheinigungen 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält sie bzw. er 

spätestens drei Monate nach der letzten Prüfungsleistung über die Ergebnisse ein Zeugnis. 
Das Zeugnis enthält die Module und die Bachelor-Arbeit mit den jeweiligen Noten und CP 
sowie die Gesamtnote. In das Zeugnis werden auch das Thema der Bachelor-Arbeit sowie 
die zusätzlichen Module aufgenommen. Die Gesamtnote wird sowohl verbal als auch als 
Zahl mit einer Dezimalstelle angegeben. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung bestanden oder der letz-

te Leistungsnachweis erbracht wurde. 
 



 

 

NUMMER  2012/130 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

19/73 
 

(3) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 
 

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine in deutscher 
und englischer Sprache abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird von 
der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät und der bzw. dem Vorsitzenden  des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet. 

 
(5) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen ein in deutscher und englischer 

Sprache abgefasstes Diploma Supplement ausgehändigt. Das Diploma Supplement infor-
miert über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studienganges. Das Diploma 
Supplement weist auch eine ECTS-Bewertungsskala aus. 

 
(6) Ist die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

  
(7) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 

ein Leistungszeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung, Aberkennung des akademischen Grades 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der Kandidat 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, sind der akademische Grad 

durch die Fakultät abzuerkennen und die Urkunde einzuziehen. 
 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist die Möglichkeit zu geben, nach Bekanntgabe der 

Noten Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. schriftlichen Prüfungsarbeiten zu nehmen. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme sind während der Prüfung, spätestens mit Bekanntgabe der Note, 
mitzuteilen. Für die Einsichtnahme muss den Studierenden genügend Zeit eingeräumt wer-
den:  
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- mindestens 20 Minuten bei einer Klausurdauer bis 120 Minuten 
- mindestens 30 Minuten bei einer Klausurdauer von mehr als 120 Minuten7

 
 

(2) Sofern Absatz 1 keine Anwendung findet, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nach 
Abschluss des Prüfungsverfahrens auf Antrag Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt.  

 
(3) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bei der 

bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 
 

§ 23 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amtli-

chen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.  
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab Wintersemester 

(WS) 2011/2012 erstmalig für den Bachelor-Studiengang Architektur an der RWTH Aachen 
eingeschrieben haben.  

 
(3) Studierende, die nach der Ordnung vom 26.11.2010 studieren, können auf Antrag in diese 

Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum Sommersemester 2013 nach der 
bisherigen Ordnung vom 26.11.2010 studieren, nach Ablauf dieser zwei Jahre erfolgt ein 
Wechsel in diese Ordnung zwangsläufig.  

 
(4) Studierende, die nach der Ordnung vom 16.10.2006 studierenden, können auf Antrag in diese 

Prüfungsordnung wechseln. Sollte bis zum 30.09.2012 das Studium nicht abgeschlossen sein, 
erfolgt ein Wechsel in diese Ordnung zwangsläufig. Ein Wechsel in die Ordnung vom 
26.11.2010 ist nicht mehr möglich. 

 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Architektur vom 
31.10.2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
7 Eingefügt mit ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 

   Der Rektor 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
 

 
Aachen, den 27.11.2012  

 
gez. Schmachtenberg 

   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 
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Anlage 1 – Modulkatalog 
 
Dieser Modulkatalog gibt den aktuellen Stand gemäß dem Tag der Beschlussfassung der Prüfungsordnung 
wieder, nachfolgende Änderungen, die sich nicht auf die Prüfungsformen beziehen, werden unter dem Link 
http://arch.rwth-aachen.de/studium/bachelor-architektur/struktur/ bekannt gegeben. 
 
Modul Kulturelle und Historische Grundlagen 1 A1.1 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 8 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1+2 2 Semester** 8 (4+4) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul dient der Einführung in Themen und Metho-
den der Kunstgeschichte, Baugeschichte und Architektur-
theorie. Es ist angelegt als ein Epochenüberblick von der 
Antike bis in die Gegenwart. Sachlich interessieren die 
wichtigsten Gattungen der bildenden Künste (Malerei, 
Skulptur, Grafik, Kunsthandwerk, etc.), die historische 
Bautypologie und die architektonische Formenlehre so-
wie Themen der Architekturtheorie.  
 
Das Modul vermittelt Grundkenntnisse der Geschichte 
und der Lehre der Architektur und gibt einen ersten Ein-
blick in die mit der Architektur verwandten Künste und 
Geisteswissenschaften. 

Das Modul dient dem Erwerb der Grundlagenkenntnisse in 
den Fächern Kunstgeschichte, Baugeschichte und Archi-
tekturtheorie. Hierzu zählt das Verständnis der Typologien, 
Formen, Fachbegriffe, der großen historischen Epochen 
sowie der Theorien und Methoden der am Modul beteilig-
ten Fächer. Durch das Modul soll auch die Fähigkeit der 
Studierenden geschult werden, Kunst und Architektur zu 
beschreiben und zu analysieren.  
Anhand einer Mappe erlernen die Studierenden das wis-
senschaftliche Recherchieren (Literatur, Abbildungen) 
sowie die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens.  
Die gruppenweise Erarbeitung dieser Aufgabe soll die 
Teamfähigkeit der Studierenden fördern. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Mappe. 

Integrierte Modulprüfung.  
 
Die Modulnote setzt sich anteilig zusammen aus: 
 
1) 50 % Gewichtung Kurs Hist. Bautypologie und architek-
tonische Formenlehre I+II 
2) 25 % Gewichtung Kurs Kunstgeschichte I+II 
3) 25 % Gewichtung Kurs Architekturtheorie I+II 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

http://arch.rwth-aachen.de/studium/bachelor-architektur/struktur/�
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Historische Bautypologie und architekto-
nische Formenlehre I  

(2)* 2V 

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Mündliche Prüfung 

8 * 

Kunstgeschichte I  (1)* 1V 

Architekturtheorie I  (1)* 1V 

Historische Bautypologie und architekto-
nische Formenlehre II  

(2)* 2V 

Kunstgeschichte II (1)* 1V 

Architekturtheorie II (1)* 1V 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Kulturelle und Historische Grundlagen 2  A1.2 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 6 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3+4 2 Semester** 6 (3+3) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul vertieft das bauhistorische Wissen und vermit-
telt verschiedene Methoden der zeichnerischen Analyse, 
der wissenschaftlichen Baubeschreibung sowie der pla-
nungsvorbereitenden Bestandsaufnahme und -analyse 
(Instandsetzung, Umbau und Erweiterung, Gutachten).  
 
Das Modul bietet darüber hinaus Grundlagen für das 
Verständnis für das Erbe der gebauten Umwelt und ver-
mittelt Grundkenntnisse für die Anliegen und Methoden 
der zeitgenössischen Denkmalpflege. 

In der chronologischer Abfolge werden im dritten Semes-
ter die wichtigsten historischen Typologien von Architektur 
und Stadt der Neuzeit und Moderne vorgestellt.  
Im Kurs Bautypologisches Zeichnen wird den Studieren-
den darüber hinaus eine Methode zur graphisch-
analytischen Darstellung für die systematische Erfassung 
eines Gebäudes vermittelt. Die Studierenden sollen hier-
durch befähigt werden, räumliche und geometrische 
Strukturen von Bauten und deren tektonische Zusammen-
hänge zu analysieren und zeichnerisch festzuhalten. 
Die Veranstaltung des vierten Semesters schließt die 
viersemestrige architekturgeschichtliche Propädeutik des 
Faches Baugeschichte ab. Die Vorlesung bietet einen 
systematischen Ausblick auf die grundlegenden Katego-
rien und Ausdrucksmittel der Architektur und zeigt an 
einem ausgewählten klassischen Thema der Bauge-
schichte wissenschaftliche Methoden zur Interpretation 
von Architektur auf. 
In der Vorlesung "Grundlagen der Denkmalpflege" wird 
den Studierenden das Fundament eines angemessenen 
Umgangs mit historischer Bausubstanz vermittelt. 
Der Überblick beinhaltet die Erläuterung elementarer  
Begrifflichkeiten, die Darstellung der geschichtlichen  
Entwicklung von Theorie und denkmalpflegerischer Pra-
xis, die Vorstellung beteiligter nationaler und internationa-
ler Institutionen sowie eine Übersicht wesentlicher gesetz-
lichen Verankerungen. Anhand jeweils aktueller Beispiele 
werden Prozesse, Methoden und Ergebnisse vorgestellt.  
Die Vorlesung findet jeweils im Wintersemester statt und 
sollte möglichst im 4. Semester gehört werden. 

Voraussetzungen Benotung8

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 

 

Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Teilnahme am Moduls A1.1 Kulturelle und Historische 
Grundlagen 1 wird vor dem Beginn des Moduls empfoh-
len. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung.  
Die Modulnote setzt sich anteilig zusammen aus: 
 
1) 66,7 % Gewichtung Kurs Hist. Bautypologie und archi-
tektonische Formenlehre III+IV 
2) 16,6 % Gewichtung Kurs Bautypologisches Zeichnen 
3) 16,6 % Gewichtung Kurs Einführung in die Denkmal-
pflege 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

                                                
8 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Historische Bautypologie und architekto-
nische Formenlehre III 

(1)* 2V 
Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Übungen mit Kolloquium 
 
 

6 * 
Bautypologisches Zeichnen (2)* 1Ü 

Historische Bautypologie und architekto-
nische Formenlehre IV 

(2)* 2V 

Einführung in die Denkmalpflege  
(4. Sem.) 

(1)* 1V 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Kulturelle und Historische Grundlagen 3 A1.3 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 6 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5+6 2 Semester** 6 (3+3) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Der Kurs Architekturtheorie III dient der Vermittlung positi-
ven Wissens über die Geschichte der Architekturtheorie 
und ihrer wesentlichen Positionen seit Vitruv sowie der 
Vermittlung von Hintergrundwissen zu den ideenge-
schichtlichen und epochalen Kontexten der diskutierten 
Positionen.  
 
Der Kurs Kunstgeschichte III schließt an die Vorlesung 
Kunstgeschichte II an. Er vertieft die Möglichkeiten und 
Grenzen der Analyse von Kunstwerken und deren Be-
dingtheiten. Der Kurs schließt den Epochenüberblick ab, 
zugleich werden methodische Probleme erörtert: Text-/ 
Bildrelationen, Fortschritt, Vorbilder etc. Ziel ist dabei 
auch, mit der Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut zu machen. 
 
Die Kurse Bauaufnahme I+II dienen der theoretischen und 
praktischen Vermittlung der Methoden und Inhalte vor 
allem der Baudokumentation als Grundlage jeder Baufor-
schung und jeder Planung im historischen Bestand.  
Bauaufnahme I: 
In Vorträgen und Praxisübungen werden Techniken der 
Baudokumentationen gelehrt. Im Rahmen von Gruppen-
betreuungen wird zudem die Durchführung einer selbstor-
ganisierten Aufmaßkampagne individuell vorbereitet, die 
dann in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet.  
Gruppenleistungen:  
Regelmäßige Teilnahme + Erstellung eines Exposés des 
zur Dokumentation bestimmten Bauwerks. 
Bauaufnahme II: 
Alle Ergebnisse der Aufmaßkampagne werden in Form 
einer zeichnerischen Dokumentation ausgearbeitet. Die 
Ausarbeitung wird individuell betreut.  
Gruppenleistungen:  
Anfertigung eines Bauaufmaßes. 
 
Als Kurs muss für Architekturtheorie IV und Kunstge-
schichte IV ein Seminar im Umfang von 2 SWS aus dem 
Angebot der jeweiligen Lehreinheiten gewählt werden. 
  

Kenntnisse der Kunstgeschichte der Neuzeit und Gegen-
wart sowie Diskursfähigkeit. 
Entwicklung von kreativem Potential durch die erfinderi-
sche Aneignung historischer Stoffe und die Fähigkeit 
anhand von thematischen Schwerpunkten transversale 
und epochenübergreifende Bezüge herzustellen.  
 
Die Anfertigung einer Bauaufnahme und eines Raumbu-
ches vertiefen die Inhalte des vorangegangenen Semes-
ters und erfordern zudem die Planung einer in Gruppen 
durchzuführenden mehrtägigen Aufmaßkampagne. 
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Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung.  
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Übungen mit Klausur 
1) 33,3 % Gewichtung Kurs Bauaufnahme I+II 
2) 16,65 % Gewichtung Kurs Architekturtheorie III 
3) 16,65 % Gewichtung Kurs Kunstgeschichte III 
und 
b) Referat oder Hausarbeit 
1) Leistung im Seminar Kunstgeschichte IV oder Architek-
turtheorie IV 
33,3 % Gewichtung Kurs Kunstgeschichte IV oder Archi-
tekturtheorie IV 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Kunstgeschichte III  (1)* 1V 

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Übungen mit Klausur  
 

6 * 

Architekturtheorie III (1)* 1V 

Bauaufnahme I (5. Sem.) 
(1)* 
 

1Ü 

Bauaufnahme II (6. Sem.) 
(1)* 
 

1Ü 

Kunstgeschichte IV  (2)* 2S 
b) Referat oder Hausarbeit (Seminar 
Kunstgeschichte IV oder Architekturtheo-
rie IV) 

oder: 

Architekturtheorie IV 
(2)* 
 

2S 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Gestalten und Darstellen 19 A2.1   
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 15 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1+2 2 Semester** 16 (8+8) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Innerhalb dieses Moduls werden gestalterische Fragen 
auf sehr unterschiedliche Weise analysiert, strukturiert 
und auf persönliche Art beantwortet. Erfahrung im Um-
gang mit zeichnerischen und malerischen Mitteln sowie 
Methoden und Möglichkeiten plastischen Gestaltens, 
bildet gemeinsam mit der Kenntnis geometrischer Geset-
ze und CAAD die Grundlage zur Ideenentwicklung und 
deren Darstellung im Rahmen architektonisch-
künstlerischer Projekte. Beteiligte Kurse: 
- BiG.I+II (Wahrnehmen|Darstellen|Gestalten) 
- Grundlagen plastischer Gestaltung I+II 
- Darstellende Geometrie I+II 
- CAAD.start + CAAD.eins 

Das Modul führt in künstlerische und technische Methoden 
und Fertigkeiten im Bereich Darstellen und Gestalten ein 
als elementare Voraussetzungen für das Entwerfen und 
Gestalten im Beruf des Architekten.  
Innerhalb dieses Moduls werden gestalterische Fragen auf 
sehr unterschiedliche Weise analysiert, strukturiert und auf 
persönliche Art beantwortet. Wahrnehmung, räumliche 
Vorstellung, Erfahrungen im Umgang mit zeichnerischen 
und malerischen Mitteln, Fotografie, Video, sowie Metho-
den und Möglichkeiten plastischen Gestaltens, bilden 
gemeinsam mit der Kenntnis geometrischer Gesetze und 
CAAD die Grundlage zur Ideenentwicklung und deren 
Darstellung im Rahmen architektonisch-künstlerischer 
Projekte. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen in allen beteiligten 
Kursen. 
 
 
 

Integrierte Modulprüfung: Gewichtung der Teilaufgaben 
mit den dazugehörigen Leistungspunkten. Das Modul gilt 
als bestanden, wenn die integrierte Modulprüfung mit 
mind. ausreichend bewertet wurde. Die Modulnote setzt 
sich anteilig zusammen aus: 
a) Mappe 

1) 40% Gewichtung Kurs BiG I+II, davon 40% 1. Se-
mester und 60% 2. Semester 
2) 20% Gewichtung Kurs Darstellende Geometrie  
3) 20% Gewichtung Kurs Grundlagen plastischer Ges-
taltung, davon 66,6% 1. Semester und 33,3% 2. Se-
mester 
4) 20% Gewichtung Kurs CAAD, davon 33,3% 1. Se-
mester und 66,6% 2. Semester, oder 

b) Übungen mit Kolloquium 
1) 40% Gewichtung Kurs BiG I+II, davon 40% Übun-
gen im 1. Semester, 50% Übungen im 2. Semester 
und 10% Kolloquium. 
2) 20% Gewichtung Kurs Darstellende Geometrie  
davon 90% Übungen und 10% Kolloquium. 
3) 20% Gewichtung Kurs Grundlagen plastischer Ges-
taltung, davon 60% 1. Semester und 30% 2. Semester 
und 10% Kolloquium. 
4) 20% Gewichtung Kurs CAAD, davon 30% 1. Se-
mester und 60% 2. Semester und 10% Kolloquium. 

                                                
9 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SW
S 

BIG I (Wahrnehmen/Darstellen/Gestalten) (3)* 1V+2P Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Mappe  
oder  
b) Übungen mit Kolloquium  
 
Die Prüfungsform wird spätestens 
zu Vorlesungsbeginn des jeweiligen 
Semesters bekannt gegeben. 

15 * 

Grundlagen plastischer Gestaltung I (2)* 1V+1P 
Darstellende Geometrie I (2)* 1V+1Ü 
CAAD.start (1)* 0,5V+0,5Ü 
BiG II (Wahrnehmen/Darstellen/Gestalten) (3)* 3P 
Grundlagen plastischer Gestaltung II (1)* 2P 
Darstellende Geometrie II (1)* 0,5V+0,5Ü 

CAAD.eins (2)* 1V+1Ü 

* Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Gestalten und Darstellen 2 A2.2 
B.Sc. in Architektur  Pflicht X Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 Semester** 2  jährlich WS deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Lehrangebot ist als ein Experimentierfeld zu verste-
hen, wo klassischen und aktuellen Fragestellungen der 
Gestaltung im Umfeld der Architektur nachgegangen wird. 
Die Themengebiete werden zu Beginn jedes Semesters 
bekanntgegeben: 
• BiG_Akademie: Klassische Themen der  
  Darstellung + Gestaltung 
• BiG_Draft: Themen im Kontext des Entwerfens 
• BiG_Fokus: Aktuelle Themen im interdisziplinären  
  Kontext 
• BiG_Medien: Thematisierung der 'Werkzeuge' 
• BiG_OnTheRoad: Thematisierung der Orte und des  
  Reisens 
• Sondergebiete der Plastik (Akte)                                                                                                                                                                                                                         
• Sondergebiete der Plastik (Metall)                                                                                                                                                                                                                          
• Sondergebiete der Plastik (Kunststoff)                                                                                                                                                                                                                            
• Sondergebiete der Plastik (Keramik)   
• Sondergebiete der Plastik (Holz)                                                                                                                                                                                                                             
• Sondergebiete der Plastik (Objekt)                                                                                                                                                                                                                             
• Sondergebiete der CAAD (CAM.Start)                                                                                                                                                                                                                   
• Sondergebiete der CAAD (Rhino.Start)  
• Sondergebiete der CAAD (CAAD.Vectorworks)  
• Sondergebiete der CAAD (Photo.Start)  
• Sondergebiete der CAAD (Viz.Start) 
• Sondergebiete der CAAD (Bim.Basics) 
• Besondere Darstellungsarten                                                                                                                                                                                                                                     
• Geometrie der Formen 

Die Teilnehmer erhalten Einblick in spezifisch künstleri-
sche oder in technische Formen der Ideenentwicklung und 
der bildnerischen Äußerung in wechselnden, analogen 
und digitalen Techniken. 
Die Kurse dienen auch der Vermittlung von Methoden und 
Verfahren zur kreativen 'Information' von Material in the-
matisch wechselnden Bezügen. Dabei geht es am Ende 
um die Entwicklung eigener, individueller, ästhetischer 
Systematiken und von Kriterien zu deren Beurteilung und 
öffentlichen Präsentation.  
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
 

Integrierte Modulprüfung: Gewichtung der Teilaufgaben 
mit den dazugehörigen Leistungspunkten. Das Modul gilt 
als bestanden, wenn die integrierte Modulprüfung mit 
mind. ausreichend bewertet wurde. 
 
a) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 
Seminar (aus Wahlpflichtangebot, s.o.) 
 
 

(3)* 2 SB 
Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
 
Die Prüfungsform wird spätestens zu 
Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semes-
ters bekannt gegeben. 

3 * oder: 

Vorlesung/Übung I (aus Wahlpflichtange-
bot, s.o.) 

(3)* 1V, 1Ü 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Grundlagen der Tragwerklehre und Baustoffkunde  B1.1 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 8 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1+2 2 Semester** 10 (5+5) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Grundlagen der Tragwerklehre I: 
Kenntnis der Einwirkungen auf Bauten; Lasten, Lastauf-
stellung; Bemessung einfacher, statisch bestimmter Sys-
teme (Biegeträger, Stützen) in Stahl und Holz; Graphische 
Statik. 
 
Grundlagen der Tragwerklehre II: 
Graphostatische Verfahren; Konstruktion und Bemessung 
von Fachwerken in Holz und Stahl; statisch unbestimmte 
Durchlaufsysteme; Stahlbetonkonstruktionen (Balken, 
Platten, Scheiben, Stützen). 
 
Baustoffkunde I: 
Grundlagen zu Baustoffkenngrößen; Grundkenntnisse der 
Eigenschaften von Bindemitteln, Beton, Metallen, Holz 
und Mauerwerk; Umweltverträglichkeit von Baustoffen. 
 
Baustoffkunde II: 
Grundlagen der Metallkorrosion; Grundkenntnisse der 
Eigenschaften von Kunststoffen und Glas sowie der In-
standsetzung von Naturstein und Beton. 
 

Das Modul vermittelt Grundkenntnisse aus Statik und 
Festigkeitslehre sowie eine Einführung in die Eigenschaf-
ten von Baustoffen. 
 
Lernziel des Moduls ist es, an den Entwurf und die 
beanspruchungs- und materialgerechte Ausarbeitung 
tragender Konstruktionen heranzuführen. Hierzu gehört 
die Fähigkeit, Baumaterialien gezielt einsetzen und einfa-
che Tragwerke bzw. Tragelemente überschlägig dimensi-
onieren zu können. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Modulprüfung: Die Modulnote setzt sich ECTS-gewichtet 
anteilig zusammen aus: 
 
a) Zweiteiliger  Klausur (zum Ende des 2. Semesters):  
1) 75% Gewichtung Kurs Grundlagen der Tragwerklehre 
I+II  
2) 25% Gewichtung Kurs Baustoffkunde I+II  
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn beide Prüfungsteile 
mit ausreichend bewertet wurden. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Grundlagen der Tragwerklehre I 3 2V+2Ü Modulprüfung als: 
 
a) Zweiteilige Klausur  

(8)* * Baustoffkunde I 2 2V 

Grundlagen der Tragwerklehre II 3 2V+2Ü 
* Die Credits und SWS für Prüfungen sind in der Lehrveranstaltung berücksichtigt. Die Credits für die Lehrveranstal-
tung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Konstruktion 1  B1.2 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 10 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1+2 2 Semester** 8 (4+4) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 
Vermittlung grundlegender Kenntnisse für das Konstruie-
ren und Entwerfen.  
 
Behandlung von Prinzipien des Materials, des Fügens und 
der Baustruktur in Vorlesungen und Übungen. 
  
In den betreuten Übungen zu unterschiedlichen Materia-
lien, Fügetechniken und Baustrukturen wird das vermittel-
te Grundwissen vertieft und werden Fertigkeiten in der 
handwerklichen Darstellung in Zeichnung und Modell 
entwickelt und geübt.  
 
Anhand einer kleinen Projektarbeit werden die schrittwei-
se vermittelten Inhalte integral angewandt, praxisnah 
vertieft und fachübergreifende Inhalte vermittelt.  

Vermittlung eines fundierten baukonstruktiven Grundwis-
sens bezüglich Konstruktion, Material, Detail und Ausfüh-
rung, als auch des grundlegenden Bewusstseins um das 
Zusammenwirken von Konstruktion, Raum und Gestalt.  
Im Kurs werden Grundlagen vermittelt, auf die in den 
Modulen B1.5 Konstruktion 2 und C1.3 Projekt B2 Archi-
tektur und Konstruktion aufgebaut werden kann.  

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Übungen mit Kolloquium. 
1) 100% Gewichtung Kurs Grundlagen der Baukonstrukti-
on I+II, davon 30% Übungen im 1. Semester, 70% Übun-
gen mit Kolloquium im 2. Semester. 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Grundlagen der Baukonstruktion I (5)* 2V+2P Integrierte Modulprüfung als: 
 
a) Semesterbegleitend bewertete Übun-
gen mit Kolloquium 

10 * 
Grundlagen der Baukonstruktion II (5)* 2V+2P 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Gebäudetechnologie 110 B1.3   
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 5 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3+4 2 Semester** 6 (4+2) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul vermittelt im Wintersemester die Grundlagen 
moderner Gebäudetechnologie und ergänzt dieses Ba-
siswissen im Sommersemester um die gebäudetechnolo-
gisch relevanten Kenntnisse zur Bearbeitung des kurs-
übergreifenden integrierten Projektes B2 
 
Gebäudetechnologie 1a: 
Der Mensch im Mittelpunkt (Behaglichkeit, Raumklimatik, 
Bauklimatik usw.), die Gebäudehülle (Transmissionsver-
luste, Wärmebrücken, Luftdichtigkeit usw.), Energiebilanz 
(erneuerbare Energien, aktive und passive Solargewinne, 
Standort usw.), Heizen und Kühlen (Wärmeübertragung, 
Wärmeerzeugung usw.), Befeuchten und Entfeuchten 
(Feuchteschutz, Bauteilschutz, Tauwasser usw.), Be- und 
Entlüften (Raumlufttechnische Anlagen, natürliche Belüf-
tung usw.), Tages- und Kunstlicht (Lichtbedarf, Lichtlen-
kung usw.), Solarthermie (Integration in die Gebäudehülle 
usw.), Photovoltaik (Systemvergleiche usw.), Geother-
mie, Wind und Wasser, Zertifizierung (ENEV, LEED, 
DGNB usw.) und Monitoring 
 
Gebäudetechnologie 1b: 
Energy driven design (Energetisch relevante Formfin-
dung), Integrale Planung (Integration der Subsysteme 
Tragwerk, Gebäudetechnologie und Hülle, moderative 
Leistungen des Architekten usw.), Komplexe Geometrien 
(Parametrische Kontrolle komplexer Fassaden- und Ge-
bäudegeometrien, Geometrische Ordnung usw.), Fassa-
den der Zukunft I und II (Aufgaben und Anforderungen 
moderner Hüllsysteme, Materialien und Systeme usw.), 
Werkberichte gebauter Beispiele von selektierten Archi-
tekturbüros. 

Den Studierenden werden grundlegende Kenntnisse mo-
derner Gebäudetechnologien vermittelt, die im späteren 
Arbeiten als Architekt in spe nicht nur bauphysikalische 
Grundlagen und Zusammenhänge z.B. an der Gebäude-
hülle erläutern, sondern dieses Wissen am Planungstisch 
mit beteiligten Fachingenieuren auch gestalterisch mode-
rieren. 
 
Dazu gehört auch der Umgang mit einer Vielzahl energe-
tisch relevanter Formfindungswerkzeuge, die den kreati-
ven Umgang mit gebäudetechnologischen Parametern, 
die zunehmend die Gestaltung moderner Gebäude beein-
flussen, zu einem leistungsfähigen Werkzeug zukünftiger 
Gebäudegestaltung werden lassen. 

                                                
10 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzung zur Zulassung zum Modul:  
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
  
Teilnahme am Modul B1.2 Konstruktion 1 wird vor dem 
Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
Gebäudtechnologie I:  
3 Übungen mit geringem Entwurfsanteil in Übung 3 
 
Gebäudtechnologie II:  
3 Übungen  
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Gebäudetechnologie 1a (3)* 2V+2Ü Integrierte Modulprüfung, als:  
 
a) Übungen 

5 * 
Gebäudetechnologie 1b (2)* 2V 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Tragwerklehre  B1.4 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 5 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 + 4 2 Semester** 5 (3+2) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul vermittelt die tragwerkbezogenen Kenntnisse, 
die für die Bearbeitung des kursübergreifenden, integrier-
ten Projekts B2 Architektur und Konstruktion im 4. Fach-
semester erforderlich sind. 
 
Tragwerklehre I: 
Überschlägige Dimensionierung und beanspruchungsge-
rechtes Konstruieren von Tragwerken (Konstruktionen des 
Massivbaus, Gründungen, Dachtragwerke, Seiltragwerke, 
Bogen- und Rahmenkonstruktionen); Entwerfen von Hal-
lentragwerken. 
 
Tragwerklehre II: 
Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen stehen der Ent-
wurf des Tragwerks als wesentlicher Bestandteil des ar-
chitektonischen Gesamtentwurfs, die Entwicklung von 
Tragwerkskonzepten in Alternativen sowie die Optimie-
rung von Tragkonstruktionen unter Berücksichtigung um-
fassender bautechnischer Aspekte. 
In den Vorlesungen werden u.a. folgende Themenberei-
che behandelt: Praktischer Stahlbetonbau, seilverspannte 
Tragstrukturen, Trägerroste und Raumfachwerke, Glas als 
Konstruktionswerkstoff, Näherungsverfahren zur über-
schlägigen Dimensionierung von Tragwerken, konstruktive 
Tragwerkdetails. 
Die praktische Umsetzung der Vorlesungsinhalte erfolgt 
im Rahmen der Projektbearbeitung B2 (s.o.).  

Zielsetzung ist die Befähigung zur Entwicklung in sich 
schlüssiger Tragwerkskonzepte, zur Erarbeitung ange-
messener Tragwerkslösungen im Gesamtkontext kon-
struktiver Entwurfsaufgaben, zur projektorientierten Ver-
knüpfung tragkonstruktiver, allgemein baukonstruktiver, 
bauphysikalischer und gebäudetechnischer Aspekte sowie 
von Baustoffkenntnissen im Prozess der Entwurfsarbeit. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzung zur Zulassung zum Modul:  
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
  
Teilnahme am Modul B1.1 Grundlagen der Tragwerklehre 
und Baustoffkunde wird vor dem Beginn des Moduls drin-
gend empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung. 
 
a) mündliche Prüfung am Ende des 4. Semesters 
1) 100% Gewichtung Kurs Tragwerklehre I+II 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Tragwerklehre I (3)* 2V+1Ü Integrierte Modulprüfung als:  
 
a) mündliche Prüfung 

5 * 
Tragwerklehre II (2)* 2V 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Konstruktion 2  B1.5 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 8 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3+4 2 Semester** 7 (5+2)  jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 
In Vorlesungen werden baukonstruktive Prinzipien und 
Wissen über Teilsysteme für Tragwerk, Hülle und Ausbau 
unter dem Aspekt der Integration zum Gesamtsystem 
Bauwerk behandelt.  
 
Themenschwerpunkt sind dabei Prinzipien und Konstruk-
tionsweisen des Skelettbaus und deren Einfluss auf die 
Funktionalität, Nachhaltigkeit und Gestalt eines Bauwerks. 
Das vermittelte Grundwissen soll durch Selbststudium in 
Teilbereichen vertieft werden. Mehrere Konstruktions-
übungen dienen der direkten Wissensanwendung und der 
Erarbeitung von Detailsammlungen als Vorbereitung auf 
die Bearbeitung der Integrierten Projektarbeit im Modul 
C1.3. Die Übungen werden wie das Integrierte Projekt in 
Fünfer-Gruppen bearbeitet und von Fachberatern (wis-
senschaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls und Architekten 
aus der Praxis) betreut.  
Die Erarbeitung und Bewertung alternativer Lösungsan-
sätze ist ein didaktischer Schwerpunkt. Dabei sollen auch 
die Möglichkeiten der digitalen Datenverarbeitung im 
Teamwork und die Darstellungsmöglichkeiten vertiefend 
vermittelt und eingeübt werden. Die Ergebnisse der 
Übungen werden mit den Fachberatern in den Gruppen 
besprochen und einzeln benotet.  

Das Wissen um das komplexe Gesamtsystem Bauwerk 
und die Fähigkeit, architektonische Absichten auch kon-
sequent umsetzen zu können, ist Voraussetzung für die 
Tätigkeit des entwerfenden Architekten.  
 
Lernziel der Baukonstruktionslehre ist es, das Wechsel-
spiel zwischen Entwerfen und Konstruieren, also das 
Entwickeln von integrierten Lösungen als den eigentlichen 
kreativen Prozess zu begreifen und das Verständnis für 
den immanenten Zusammenhang von Entwurf und Kon-
struktion zu vermitteln. Konstruieren soll nicht nur als das 
geometrische und technische Fügen von Bauteilen, son-
dern als die Erarbeitung eines ganzheitlichen Sinngefüges 
für ein Gebäude verstanden werden.  
Ziel des Moduls ist die Vermittlung und Erarbeitung des 
Verständnisses für das Gesamtsystem Bauwerk und das 
Zusammenwirken der Subsysteme Tragwerk, Hülle, Aus-
bau und Technische Ausrüstung unter den Aspekten der 
Funktionalität, der Gestalt und der Nachhaltigkeit.  
Neben einem soliden baukonstruktiven Fachwissen sollen 
auch Methodenkompetenz und Teamfähigkeit als Voraus-
setzung für die Bearbeitung von komplexen Hochbaupla-
nungen erlangt werden.  

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzung zur Zulassung zum Modul:  
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
  
Teilnahme am Modul B1.2 Konstruktion 1 wird vor dem 
Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Übungen mit Klausur 
oder 
b) Übungen mit Kolloquium 
1) 100% Gewichtung Kurs Baukonstruktion I+II, davon 
50% Übungen und 50% Klausur oder Kolloquium. 
 
Der Kurs CAAD.team geht als unbenoteter Leistungstest 
nicht in die Modulnote ein. Die erfolgreiche Teilnahme am 
Kurs CAAD.team ist jedoch Voraussetzung für das Zu-
standekommen der Modulnote. Das Modul gilt als bestan-
den, wenn die integrierte Modulprüfung mit ausreichend 
bewertet wurde. 



 

 

NUMMER  2012/130 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

38/73 
 

 
LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Baukonstruktion I 
(5)* 
 

2V+2P 
Integrierte Modulprüfung, als:  
 
a) Übungen mit Klausur 
oder 
b) Übungen mit Kolloquium 

8 * Baukonstruktion II (2)* 2V 

CAAD.team  (1)* 1Ü Unbenoteter Leistungstest 
* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Gebäudetechnologie 2  B1.6 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5 1 Semester** 3 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul vertieft in Wintersemester die Grundlagen 
moderner Gebäudetechnologie und erweitert dieses Ba-
siswissen mit einem Blick über den Tellerrand hinaus in 
andere Technologiebereiche wie z.B. dem Automobilbau, 
der Luft- und Raumfahrttechnik, sowie den Hochleis-
tungsergebnissen natürlicher Lösungsansätze für anthro-
pogene Fragestellungen (Bionik). 
 
Gebäudetechnologie 2:  Affine Technologien und Materi a-
lien (affine Technologien aus Luft- und Raumfahrttechnik, 
Automotive, Maschinenbau und Medizin usw.), Ökobilanz 
I und II (Bilanzierungen von Neubauten und Bestandsge-
bäuden nach der Ökobilanz, gesamtheitliche Betrachtung 
usw.), Eingelagerte Energie I und II (Rezyklierverhalten, 
Materialverarbeitung, Fügungstechnologie, Verarbeitung 
usw.), Lebenszykluskosten I und II, Bionik Skins I bis IV 
(Natürliche Phänomene, Prinzipien der Natur, Lösungsan-
sätze aus 500 Mio. Jahren Evolution usw.) 

Aufbauend auf dem Integrierten Projekt (Projekt B2) wer-
den entscheidende Gebäude- technologische Aspekte des 
Projektes vertiefend ausgearbeitet und im Rahmen einer 
seminaristischen Dokumentation zur Beurteilung abgege-
ben. 

Die Studierenden erhalten einen faszinierenden Einblick 
in affine Technologien anderer Wissenschaftsbereiche 
wie z.B. der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt-
industrie, der Medizintechnik und anderer Fachgebiete, 
die sich ähnlichen oder gar gleichen Fragestellungen 
widmen. Damit wird interdisziplinäres Denken und Arbei-
ten gefordert und gefördert. 

Mit einem vertieften Einblick in die Welt der Bionik, der 
Transferwissenschaft von Biologie und Technik, erhält der 
Studierende die Möglichkeit seine im Semester 3 und 4 
erarbeitenden Grundkenntnisse mit Lösungsansätzen aus 
der Natur zu vergleichen und damit in einem kreativen 
abstrahierenden Prozess zu völlig neuen Lösungsansät-
zen unserer täglichen Fragestellungen zu kommen. 

 

Voraussetzungen Benotung11

 

 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 

 
Teilnahme an den Modulen B1.3 Konstruktion und Tech-
nik 1 und C1.3 Projekt B2 Architektur und Konstruktion 
wird vor dem Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 
 

 
Gewichtung der Teilprüfungen nach den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 

a) 100% Gewichtung Kurs Gebäudetechnologie III 

 

Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

                                                
11 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Gebäudetechnologie 2 (3)* 2V + 1P 

Integrierte Modulprüfung als:  

a) Hausarbeit 
 

3 
 

* 
 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung(en) vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Gebäudelehre   B1.7 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5 1 Semester** 3 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Vorlesung Gebäudelehre 
Aufbauend auf den Grundlagenvorlesungen des ersten 
Studienjahres und den im weiteren Studiumsverlauf ge-
machten Erfahrungen geht die Gebäudelehre vertiefend 
auf die Grundfragen und –begriffe des architektonischen 
Entwerfens ein. An ausgewählten Beispielen werden die 
unterschiedlichen Lösungsansätze zu bestimmten Frage-
stellungen und Aufgaben gezeigt, erläutert und diskutiert. 
 
Die Vorlesung erforscht dabei im Besonderen das Ver-
hältnis von Programm und Form. Die einzelnen Veranstal-
tungen erläutern dies jeweils an einer klassischen Typolo-
gie. 
 
Vorlesung Gebäudeplanung 
Aufbauend auf den Grundlagen der Gebäudelehre-
Vorlesung werden ausgewählte Gebäudetypologien ver-
tiefend analysiert. Die beiden Vorlesungen stehen in ei-
nem thematischen Kontext. Der Entwurfsprozess von 
Gebäuden wird unter den Parametern Ort, Programm, 
Methodik, Ablauf, Recht und Richtlinie untersucht. Dabei 
werden gestalterische Konzepte unserer Zeit überprüft 
und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten analysiert.  

Ziel ist es, das theoretische und konzeptionelle Bewusst-
sein der Studierenden zu schärfen und für den Entwurfs-
prozess nutzbar zu machen. Daneben soll die terminolo-
gische Sicherheit und die Diskursfähigkeit der Studieren-
den gefördert werden: 
 
- Die Auseinandersetzung zwischen Mensch, 
 Raum, Nutzung und Gebäude. 
- Grundlagenbildung zur Planungskompetenz und Ent- 

wurfsfähigkeit in Bezugnahme auf Kenntnisse, Erfah-
rungen und Fertigkeiten.  

- Schärfen des Problembewusstseins und der Sensibili-
tät. 

- Die Bedeutung des Programms für die Baugestalt.  
- Die Bedeutung des Ortes für den Entwurf. 
- Die Einbeziehung von Normen und Recht im Ent-

wurfsprozess.  
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Hausarbeit 
1) 60 % Gewichtung Kurs Gebäudelehre 
2) 40% Gewichtung Kurs Bauplanung 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 
 



 

 

NUMMER  2012/130 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

42/73 
 

 
LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Gebäudelehre (2)* 2V 
Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Hausarbeit 

3 * Gebäudeplanung (1)* 1V 

* Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 

 



 

 

NUMMER  2012/130 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

43/73 
 

 
Modul Stadt- und Landschaftsplanung B1.8 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 6 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5 1 Semester** 4 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Im Mittelpunkt einer systematischen Ringvorlesung der 
drei beteiligten Lehrstühle stehen folgende Themen:  
• Was ist Stadt? Was ist Landschaft? 
• Entwicklung von Stadt und Landschaft und der Einfluss 
der sie prägenden Akteure und Rahmenbedingungen 
• Überblick über Landschafts- und Freiraumstrukturen, 
• Ziele, Interessen und Belange aus Sicht der Akteure, 
• Problem- und Aufgabenstellungen, die sich aus den 
historischen und aktuellen Entwicklungen für Stadt- und 
Landschaftsplanung ergeben sowie 
• Aufgabenfelder und Handlungsmöglichkeiten der Stadt- 
und Landschaftsplanung 
• Instrumentarium der Stadt- und Landschaftsplanung.   

Das Modul soll ein grundlegendes Verständnis für die 
Entwicklung von Stadt und Landschaft in einem doppelten 
Sinne vermitteln: wie sie sich entwickeln, und wie sie 
entwickelt werden. 
Darauf aufbauend sollen den Studierenden auch zentrale 
Aspekte der Stadt- und Landschaftsplanung vermittelt 
werden, die sie in die Lage versetzen, sich analytisch und 
konzeptionell mit konkreten Praxisaufgaben vertraut zu 
machen. 
Zugleich werden die Studierenden zur vertieften Ausei-
nandersetzung mit Fragen des Städtebaus, der Stadtent-
wicklung und Landschaftsarchitektur (z.B. im Masterstudi-
um) angeregt. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
 

Integrierte Modulprüfung. 
 
a) Hausarbeit oder mündliche Prüfung  
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die Hausar-
beit/mündliche Prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Integrierte Ringvorlesung „Grundlagen 
und Handlungsfelder der Stadt- und 
Landschaftsplanung“ der drei beteiligten 
Lehrstühle:  
- Städtebau und Landesplanung 
- Planungstheorie und Stadtentwicklung 
- Landschaftsarchitektur 

(6)* 4V  

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Hausarbeit  
oder  
a) mündliche Prüfung 

6 
 

* 
 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Bau- und Planungsrecht 12 B1.9  
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

6 1 Semester** 2  jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit den Fragen des öffent-
lichen und privaten Baurechts. 
 
 
Das Modul vermittelt Grundkenntnisse der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Planens und Bauens und gibt 
einen Überblick über die wesentlichen formalisierten Ver-
fahren, Normen und Richtwerte.     
 
Es fördert das Bewusstsein für rechtliche und wirtschaftli-
che Zusammenhänge des Bauens und klärt über die mög-
lichen Rollen von Architekten und Stadtplanern in Stan-
dard-, aber auch in neuen, international orientierten Hand-
lungsbereichen auf. 
 
 

Einführen in das private Baurecht     
• Einführung in das Rechtswesen allgemein und im   
      speziellen des Baurecht  
• Die Eigentumsfrage  
• Vertrags und Vergabewesen 
• Die Planungsleistungen des Architekten 
•    HOAI 
 
Einführung in das öffentliche Baurecht    
• Bauordnungsrechtliche Regelungen    
• Materielle Anforderungen des Bauordnungsrechts    
• Baulicher Brandschutz    
• Verfahrensrechtliche Vorschriften 
• Grundlagen des Planungsrechts  
• Inhalt, Verfahren und Wirkungsbereiche von Bauleit- 
      plänen (Flächennutzungsplan / Bebauungsplan)    
• Instrumente des Baugesetzbuches    
• Anwendungs- und Genehmigungsfälle 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Klausur 
1) 1/3 Gewichtung Kurs Privates Baurecht 
2) 2/3 Gewichtung Kurs Öffentliches Baurecht 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Privates Baurecht (1,5)* 1V Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Klausur  

3 * 
Öffentliches Baurecht (1,5)* 1V 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 

 
 

                                                
12 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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Modul Forum Stadt und Landschaft   B1.10 
B.Sc. in Architektur  Pflicht X Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

6 1 Semester** 2 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Im Modul Forum Stadt und Landschaft werden Lehrinhalte 
von Städtebau, Stadtentwicklung und Landschaftsarchi-
tektur vertieft und/oder wichtige Arbeitsmethoden von 
Architekten und Stadtplanern eingeübt.  
 
Die angebotene Themenpalette ist breit; sie wird bestän-
dig an aktuelle Aufgabenstellungen angepasst.  
Themen können beispielsweise sein: 
• Handlungsfelder der Stadtentwicklung, des Städtebaus  
  und der Regionalentwicklung,  
• Immobilienwirtschaftliche Grundlagen, 
• Bausteine und Methoden städtebaulichen Entwerfens 
• Grafische Darstellungsmethoden im Städtebau  
• Städtebau – Verkehr – Mobilität, 
• Gestaltung des öffentlichen Raumes. 
• Softskills für Architekten und Planer, 
• Analyse-, Erhebungs- und Entwurfsmethoden 
• Landschaftsarchitektur und Urbanität 
• Landschaftsästhetik  
• One World Development 

Unter Berücksichtigung individueller Vorlieben wie: 
• Vertiefung von spezifischen Inhalten im Schwerpunkt 
Stadt- und Landschaftsplanung  
•  praxisnahe Anwendung und Erprobung experimenteller 
Analyse-, Konzept- und Entwurfsmethoden in der Stadt-
planung und Landschaftsarchitektur 
• Kennenlernen und Einüben relevanter Arbeitsmethoden 
sowie Reflexion und Erwerb von Schlüsselkompetenzen 
von Architekten und Stadtplanern.  
 
 
 
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
 

Das Modul gilt als bestanden, wenn die Prüfung des ge-
wählten Wahlpflichtangebotes bestanden und alle Leis-
tungsnachweise bzw. unbenoteten Leistungstests gemäß 
den Anforderungen in der Kursbeschreibung erbracht 
wurden.  
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Wahlpflichtveranstaltung. Zu wählen ist 
ein Kurs aus mindestens sechs Angebo-
ten der Lehrstühle für 
• Städtebau und Landesplanung, 
• Planungstheorie und Stadtentwicklung 
oder 
• Landschaftsarchitektur. 

(3)* 2 

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
 
Die Prüfungsform wird spätestens zu 
Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semes-
ters bekannt gegeben. 

3 * 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Konstruktives Entwerfen  B1.11 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

6 1 Semester** 3 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Konstruktives Entwerfen, Teil I 
Eine theoretische Reihe, in der die Generierung der Form 
aus der Konstruktion (das Konstruieren) fachübergreifend 
thematisiert wird. Die wechselseitige Beeinflussung von 
Kunst und Technik wird als Mittel der Formbestimmung 
erklärt. Der Begriff Konstruktion wird nicht nur der Bau-
technologie zugeordnet, sondern auch als weites Feld der 
ästhetischen und  technischen normativen Regelwerke 
thematisiert. Das angestrebte Ziel ist, die Synthese des 
ingeniösen und künstlerischen Denkens herzustellen und 
das Konstruieren als fachübergreifende und ordnende 
Kraft in einem positivistischen Weltbild zu erschließen und 
zu vermitteln (s. Lernziel Punkte 1 und 2) 
 
Konstruktives Entwerfen, Teil II 
Konkretisierung der im Teil I behandelten Themen anhand 
von signifikanten Beispielen aus Geschichte und Gegen-
wart mit dem Schwerpunkt Ingenieurbaukunst in Architek-
tur und fachübergreifenden Analogien (s. Lernziel Punkte 
2 und 3). 
 
Hausarbeit: 
Die Leistung besteht aus dem Bau eines großmaßstäbli-
chen Modells mit einem thematischen Bezug zum Vorle-
sungsstoff. An diesem Modell sollen sowohl die Beteili-
gung der Konstruktion an der Formfindung als auch kon-
struktive Prinzipien und Tragwerksfunktionen realistisch 
nachgewiesen und überprüft werden. Entwurfsskizzen und 
Konstruktionszeichnungen mit nachvollziehbarer Ideefin-
dung sind begleitender Bestandteil der Leistung. 

Die Lehre setzt sich aus folgenden theoretischen und 
anwendungsorientierten thematischen Bereichen zu-
sammen: 
1) 
Konstruktion als formgebendes Prinzip in Natur, Kunst 
und Technik in ihrem kulturwissenschaftlichen, philoso-
phischen und sozialwissenschaftlichen Kontext.   
(ästhetische und technische Regelwerke, Wahrnehmung, 
Intuition und Methode) 
2) 
Technische Komposition  
(Raster, Modul, Konstruktionssystematik, Optimierung in 
der Natur und Technik, Bionik)   
3) 
Produktentwicklung, Produktionsmittel und fachübergrei-
fende Analogien. 
(extreme Spannweiten, Sonderkonstruktionen, Mechanik, 
Fahrzeugbau, extremer Leichtbau, Verfahrenstechniken 
und Werkstoffe)  
 

Voraussetzungen Benotung13

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 

 

Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 

Teilnahme an den Modulen B1.3 Konstruktion und Tech-
nik 1 und C1.3 Projekt B2 Architektur und Konstruktion 
wird vor dem Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Hausarbeit. 

Integrierte Modulprüfung, als 
 

a) Hausarbeit  

1) 100% Gewichtung Kurs Konstruktives Entwerfen I+II 

 

Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

                                                
13 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Konstruktives Entwerfen (3)* 1V + 2P a) Hausarbeit 
 

3 
 

* 
 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung(en) vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Entwerfen  C1.1 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 16 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

1+2 2 Semester** 12 (6+6) jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

ÜBUNG 1 MENSCH + MASS 
Lernziel – Verständnis dafür zu entwickeln, dass der 
Mensch das Maß seiner selbst gemachten Artefakte ist 
und dieses innerhalb des Entwurfsprozesses einzuset-
zen. 
 
Methode – Der eigene Körper als Wahrnehmungs- und 
Verständnisinstrument 

Kenntnisse – Erlangen erster Kenntnisse.  

ÜBUNG 2 MENSCH + RAUM 
Lernziel – Verständnis dafür zu entwickeln, dass die 
sprachlichen Begriffe, die der Mensch den wahrgenom-
menen Räumen und Objekten gegeben hat, durch Fra-
gen nach Form, Proportion, Maß und Eigenschaften 
analysiert werden können. Denn es sind genau diese 
Aspekte des Raumes und der Objekte, die innerhalb 
eines Entwurfsprozesses beeinflusst werden, um Vorstel-
lung und Wahrnehmung (Entwurfsidee und gestaltete 
räumliche Realität) miteinander in Übereinstimmung zu 
bringen. 
 
Methode – Die eigene (Raum-)Erfahrung als Wahrneh-
mungs- und Verständnisinstrument. 

Kenntnisse – Erlangen von Kenntnissen über Begriffe, 
die sich auf (architektonisch/ städtebauliche) Räume oder 
Objekte beziehen. 

Fertigkeiten – Analysieren von Begriffen durch Fragen 
nach Form, Proportion, Maß und Eigenschaften (wie 
Bewegung, Sequenz, Belichtung). Gestalten von Räumen 
durch Beeinflussung dieser Faktoren, so dass sie den 
gewünschten Effekt auf unsere Wahrnehmung und Erfah-
rung des Raumes haben.  

 

ÜBUNG 3 MENSCH + ORT 
Lernziel – Durch Reflexion der zeit-/ räumlichen Umstän-
de (Kontext) ein Verständnis dafür zu entwickeln, was 
Entwerfen als Dreieinheit von Planen (Funktion), Kon-
struieren (Materialisieren) und Gestalten (Form) bedeutet. 
 
Methode – Die eigene Wahrnehmung als Verständnisin-
strument. 

 

Das Modul führt in das Entwerfen als Kerndisziplin der 
Architektur ein.  
 
Es vermittelt die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
in der Integralität von Planen, Gestalten und Konstruieren.  
 
Es gilt die Wahrnehmung der Studierenden im Allgemeinen 
zu sensibilisieren und ihnen begriffliche Grundlagen wie 
auch Denkmodelle für eine reflektierende Vorgehensweise 
zu vermitteln.  
 
In Übungen mit zunehmendem Komplexitätsgrad schulen 
die Studierenden ihr räumliches Denken und sammeln 
erste Erfahrungen mit dem Entwerfen, d.h. dem ganzheitli-
chen, integrativen Gestaltfindungs- und Entwicklungspro-
zess. 
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Kenntnisse – Erlangen erster Kenntnisse über die wichti-
gen Entwurfsparameter in Bezug auf den zeit-/ räumli-
chen Kontext. 

Fertigkeiten – Kartografieren, Aufzeichnen und Schema-
tisieren der parametrisch wichtigen Daten, Analysieren 
von Räumen und Bewegungen.  

 

ÜBUNG 4 RAUM + FUNKTION 
Lernziel – Verständnis dafür zu entwickeln, dass das 
architektonische Form-, Funktions- und Materialisie-
rungskonzept von bestimmten Aspekten des Kontextes 
und des Programms beeinflusst werden.  

Methode – Analysieren des Kontextes, des (Raum-
)Programms sowie des menschlichen Verhaltens. 

Kenntnisse – Erlangen von Kenntnissen über architekto-
nisch/ städtebauliche Räume, Objekte und Funktionen/ 
Funktionsabläufe. 

Fertigkeiten – Analysieren einer Baulücke und eines 
kleinen (Raum-) Programms unter architektonisch/ städ-
tebaulichen und räumlich/ funktionalen Aspekten. An-
wenden des Erlernten in einem architektonischen Ent-
wurf. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Übungen. 
 
 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen Leis-
tungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zusammen 
aus: 
 
a) Übungen mit Kolloquium 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Einführung in das Entwerfen I  (6)* 4P 
Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Übungen mit Kolloquium 

16 * 
Grundlagen des Entwerfens I (2)* 2V 
Einführung in das Entwerfen II (6)* 4P 
Grundlagen des Entwerfens II (2)* 2V 
* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Modul Projekt B1 Architektur und Gebäudeplanung  C1.2 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 12 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3 1 Semester** 5 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Modul vermittelt ein individuelles Verständnis, und die 
damit einhergehenden Kenntnisse und Fähigkeiten, des 
architektonisch/ städtebaulichen Entwerfens mit dem 
Thema Wohnen+. Dieses Entwerfen wird als die Integrali-
tät von Planen, Gestalten, Konstruieren und Reflektieren 
aufgefasst.Die Art der Durchführung der Projektarbeit, d.h. 
die Einzelbetreuung, die Diskussion in Gruppen bei re-
gelmäßigen Kolloquien sowie die abschließende öffentli-
che Präsentation des Projektes, fördern die Schlüssel-
kompetenzen der Kandidaten, d.h. ihre Fähigkeit zum 
selbständigen Handeln, Kommunizieren und Interagieren. 

Lernziel des Projektes ist, das menschliche Grundbedürf-
nis ‚Wohnen’ als die ständige Suche des Menschen nach 
einem komfortablen Gleichgewicht in Raum und Zeit zu 
erkennen. Hierbei soll verstanden werden, dass die Archi-
tektur (im weitesten Sinne des Wortes) das Kulturphäno-
men ist, welches den Menschen und seinen Lebensraum 
schützen und ordnen soll. 
Architekturphänomene wie Stadt, Landschaft, Haus, Ge-
bäude, Garten, Innenhof, etc. sind Symptome des Woh-
nens – also menschliche Artefakte – oder spezifische, 
architektonische Produkte des menschlichen Kreations-
strebens in seiner ständigen Suche nach einem komfor-
tablen Gleichgewicht in Raum und Zeit.  
Einerseits können diese Architekturphänomene, unter 
Einbeziehung der zeit-/räumlichen Umstände, unter denen 
sie entstanden sind, untersucht und analysiert werden, 
andererseits können sie auch in angepasster Form wieder 
neu eingesetzt werden, d.h. sie werden den spezifischen 
Umständen entsprechend überarbeitet bzw. entworfen. 
Die zeit-/räumlichen Umstände, seien sie geomorphologi-
scher, klimatologischer, ökonomisch/ökologischer, histori-
scher, technischer, soziologischer, programmatischer oder 
auch anderer Art, ändern sich dabei ständig und bei jeder 
Entwurfsaufgabe. 
Die zu erlernenden Entwurfsgrundlagen dieses Projektes 
sollen als die für den Wohnbau spezifischen verstanden 
werden. 
 
Methode – Empirisches Analysieren und Synthetisieren 
(Entwerfen) 
 
Kenntnisse – Erlangen von Kenntnissen über städtebauli-
che Bausteine und Bauweise/Struktur. 
 
Fertigkeiten – Analysieren und Evaluieren eines Grund-
stücks hinsichtlich seiner möglichen Parzellierung, Platzie-
rungen, Orientierungen, Erschließungen und Belichtungs-/ 
Beleuchtungsmöglichkeiten von verschiedenen (Wohn-) 
Bebauungstypologien. 
 
Analysieren von passenden Wohnbautypologien hinsicht-
lich der zeit-/räumlichen Umstände, unter denen der Ent-
wurf (als Dreieinheit von Planen, Gestalten, Konstruieren) 
realisiert werden soll. 
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Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Erfolgreiche Teilnahme am Modul C1.1 Entwerfen wird vor 
dem Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Projektunterlagen. 

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Projektarbeit 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Projektarbeit Wohnen+ (12)* 5P  
Integrierte Modulprüfung, als:  
 
a) Projektarbeit 

12 * 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben.  
** Die Projektdauer beträgt mindestens 19 Wochen. Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn 
durch das Dekanat bekannt gegeben. 
 
Eine zeitnahe Wiederholungsprüfung wird angeboten. Voraussetzung zur Anmeldung und Teilnahme an der zeitnahen 
Wiederholungsprüfung ist die fristgerechte Abgabe der geforderten Unterlagen sowie die Teilnahme an der ersten 
Prüfung (Abschlusskolloquium). 
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Modul Projekt B2 Architektur und Konstruktion  C1.3 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 15 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

4 1 Semester** 9 jährlich SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Anwendung des Wissens und Erarbeitung des Verständ-
nisses für das Zusammenwirken der Subsysteme Trag-
werk, Hülle, Ausbau und Technische Ausrüstung zum 
Gesamtsystem Bauwerk unter den Gesichtspunkten der 
Funktionalität, Gestalt und Nachhaltigkeit.  
 
In einer fach- und lehrstuhlübergreifenden gemeinsamen 
Projektarbeit werden die Inhalte der Module Konstruktion, 
Tragwerklehre und Gebäudetechnik (Technischer Ausbau 
und Bauphysik im Rahmen der Bearbeitung eines integ-
rierten konstruktiven Entwurfes angewandt und geprüft. 

Die Fähigkeit divergierende Sachverhalte zu einem sinn-
vollen Ganzen integrieren zu können, ist nicht nur für das 
Erstellen von Architektur und verantwortungsvolles Bauen 
eine grundlegende Voraussetzung, sondern Teil allgemei-
ner universitärer Bildung.  
 
Ziel der integrierten Projektarbeit ist es, über die ge-
wünschte praxisnahe Vermittlung der Lehrinhalte hinaus, 
das Herstellen fachübergreifender Zusammenhänge, 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu üben, die erforder-
lich sind, um komplexe, oft konträre Anforderungen zu 
einem Ganzen, nämlich einem Bauwerk zu integrieren. An 
einem Entwurf, der in Gruppen bearbeitet wird, sollen die 
Einflussgrößen Funktion, Konstruktion und Gestalt koordi-
niert und zu einem schlüssigen und nachhaltigen Gesamt-
konzept zusammengeführt werden. Schwerpunkte bilden 
dabei Methodenkompetenz, Denken in Alternativen und 
Arbeiten im Team. Dabei werden auch die Möglichkeiten 
der digitalen Datenverarbeitung und Darstellungsmög-
lichkeiten vermittelt und am Projekt geübt.  

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzung zur Zulassung zum Modul:  
Zulassung zum B.Sc. Architektur 

 
Teilnahme an den Modulen B1.1 Grundlagen der Trag-
werklehre und der Baustoffkunde, B1.2 Konstruktion 1 
wird vor dem Beginn des Moduls empfohlen. Gleichzeitige 
Teilnahme an den Modulen B1.3 Konstruktion und Tech-
nik  1, B1.4 Tragwerklehre sowie B1.5 Konstruktion 2 wird 
zum Beginn des Moduls empfohlen. 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Projektunterlagen. 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Projektarbeit  
1) 50% Gewichtung Inhalt Baukonstruktion, 
2) 25% Gewichtung Inhalt Tragwerklehre, 
3) 25% Gewichtung Inhalt Gebäudetechnik 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Integriertes Projekt Architektur und Kon-
struktion, Anteile Baukonstruktion 

(9)* 
 

5P 
 

Projektarbeit 15 * 
Integriertes Projekt Architektur und Kon-
struktion, Anteile Tragwerklehre 

(3)* 2P 

Integriertes Projekt Architektur und Kon-
struktion, Anteile Gebäudetechnik 

(3)* 2P 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Die Projektdauer beträgt mindestens 19 Wochen. Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn 
durch das Dekanat bekannt gegeben. 
 
Eine zeitnahe Wiederholungsprüfung wird angeboten. Voraussetzung zur Anmeldung und Teilnahme an der zeitnahen 
Wiederholungsprüfung ist die fristgerechte Abgabe der geforderten Unterlagen sowie die Teilnahme an der ersten 
Prüfung (Abschlusskolloquium). 
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Modul Projekt B3 Stadt und Landschaft  C1.4 
B.Sc. in Architektur X Pflicht  Wahlpflicht  Wahl 12 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5 1 Semester** 5 jährlich WS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Übung in vier Phasen:  
1. Wahrnehmen, Analysieren und Folgern:    
_ Analyse der Rahmenbedingungen    
_ Gebietsanalyse    
_ Akteure und Belange    
_ Zusammenfassung, Abwägung und Folgerungen    
2. Konzipieren    
_ Entwicklungsoptionen, Leitidee(n)    
_ räumlich-funktionale Aussagen    
_ thematisch-inhaltliche Aussagen    
_ strategische Aussagen    
3. Räumlich inhaltliche Vertiefung    
_ räumliche Vertiefung    
_ inhaltliche Vertiefung    
4. Ausarbeitung 

In Auseinandersetzung mit einer praxisbezogenen Aufga-
benstellung der Stadt- und Landschaftsplanung werden 
folgende Ziele verfolgt: 
• Die Anwendung der Kenntnisse über Stadt- und Land-
schaftsplanung und Planungstechniken, 
• Entwicklung von Handlungsstrategien anhand des Wis-
sens über Rollen und Aufgaben verschiedener am Pla-
nungsprozess beteiligter Akteure, 
• das Verständnis von städtischer Infrastruktur und Er-
schließung sowie ihre Anwendung im Projekt, 
• die Anwendung des Wissens über die Wechselwirkung 
natürlicher Systeme und der gebauten Umwelt unter be-
sonderer Berücksichtigung aller Aspekte einer nachhalti-
gen Stadt- und Landschaftsentwicklung. 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung: 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die 
Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls und die 
termingerechte Abgabe der Projektunterlagen. 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 
Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig zu-
sammen aus: 
 
a) Projektarbeit 
1) 1/3 Gewichtung zum Inhalt Städtebau, 
2) 1/3 Gewichtung zum Inhalt Planungstheorie, 
3) 1/3 Gewichtung zum Inhalt Landschaftsarchitektur. 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN14

Veranstaltung 

 

CP SWS Prüfung CP SWS 

Integriertes Projekt Stadt und Landschaft, 
Anteil Städtebau 

(4)* 
 

1,67 
 

Integrierte Modulprüfung, als: 
 
a) Projektarbeit 12 

 
* 
 

Integriertes Projekt Stadt und Landschaft, 
Anteil Planungstheorie 

(4)* 1,67 

Integriertes Projekt Stadt und Landschaft, 
Anteil Landschaftsarchitektur 

(4)* 1,67 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Die Projektdauer beträgt mindestens 19 Wochen. Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn 
durch das Dekanat bekannt gegeben. 
 
Eine zeitnahe Wiederholungsprüfung wird angeboten. Voraussetzung zur Anmeldung und Teilnahme an der zeitnahen 
Wiederholungsprüfung ist die fristgerechte Abgabe der geforderten Unterlagen sowie die Teilnahme an der ersten 
Prüfung (Abschlusskolloquium). 
 

                                                
14 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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Modul Projekt B4 Bachelor-Arbeit  C1.5 
B.Sc. in Architektur  Pflicht X Wahlpflicht  Wahl 15 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

6 3 Monate** 2  semesterweise WS+SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Bachelor-Arbeit ist der Abschluss des Bachelor-
Studienganges. Insofern wird der Themenwahl und Vorbe-
reitung der Aufgabenstellung besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die Architekturfakultät definiert im Kollegium 
jedes Jahr nur wenige Themen, die herausgegeben wer-
den. Wenn auch intensiv betreut, bekommen die Studie-
renden in der Bachelor-Arbeit die Möglichkeit, ihre erwor-
benen Kenntnisse und Fähigkeiten an einer komplexeren 
Aufgabenstellung eigenständig und in Einzelarbeit anzu-
wenden und ihre erworbene architektonische Qualifikation 
an einem integral zu behandelnden Projekt zu beweisen. 
 
Die Projektarbeit B4 wird von einer eigenständigen, er-
gänzenden seminaristischen Arbeit begleitet, wobei die 
Herausgeber und Prüfer dieser Arbeit in der Regel auch 
Prüfer des Projektes B4 sind.  
 
In der Regel ist das Thema der Ergänzenden seminaristi-
sche Arbeit vorgegeben. In Absprache mit dem Heraus-
geber und Prüfer der Projektarbeit kann die seminaristi-
sche Ergänzung und der hierzu erforderliche Prüfer auch 
selbstständig von den Kandidat|nnen gewählt werden. 
 

Aus der Wahl des Prüfers und der Aufgabenstellung defi-
nieren sich der inhaltliche Schwerpunkt der Bachelor-
Arbeit und ihre spezifischen Zielsetzungen.  
 
In der intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 
Thema wird die persönliche Note und Haltung des Kandi-
daten aber auch der Lehrenden gefordert und gefördert.  
 
Die Art der Durchführung der Bachelor-Arbeit, d.h. die 
Einzelbetreuung, die Diskussion in Gruppen bei regelmä-
ßigen Kolloquien sowie die abschließende öffentliche 
Präsentation fördern die Schlüsselkompetenzen der Kan-
didat|nnen, d.h. ihre Fähigkeit zum selbständigen Han-
deln, Kommunizieren und Interagieren. 
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Voraussetzungen zur Zulassung zur Prüfung: 
 
138 Credits, sowie Projekte B1 (C1.2), B2 (C1.3) und B3 
(C1.4). 
 

Integrierte Modulprüfung. 
Gewichtung der Teilaufgaben mit den dazugehörigen 

Leistungspunkten. Die Modulnote setzt sich anteilig 
zusammen aus: 

 
Projektarbeit 
1) 80% Gewichtung Projektarbeit B4 
2) 20% Gewichtung Ergänzende seminaristische Arbeit 
 
Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Modul-
prüfung mit ausreichend bewertet wurde. 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Projekt B4 (Themenwahl aus dem Ange-
bot der Fakultät) 

(12)* 1 
Integrierte Modulprüfung, als:  
 
a) Bachelor-Arbeit 

15 * 

Ergänzende seminaristische Arbeit (3)* 1 

* Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Wahlmodul 1 – Transit 15 D1.1                                                                                          
B.Sc. in Architektur  Pflicht  Wahlpflicht X Wahl 3 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

2 (1-5) 1 Semester 2** jährlich WS+SS NN 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Das Transit-Modul dient der Orientierung im Umfeld au-
ßerhalb des eigentlichen Architekturstudiums. Es kann 
nicht innerhalb der Fakultät für Architektur erbracht wer-
den, und es umfasst sämtliche Veranstaltungsformen 
und Lehrmethoden, in denen diese externen Studienleis-
tungen zu erbringen sind.  
 
Dazu zählen Kurse anderer Fakultäten bzw. Hochschulen, 
aber auch Summer-Schools und besondere Leistungen 
aus praktischen Tätigkeiten. 
 
Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planen und 
noch nicht über die entsprechenden Sprachqualifikations-
nachweise verfügen, sollen im Rahmen des Transitmoduls 
entsprechende Kurse am Sprachenzentrum der RWTH 
Aachen belegen. 

Die Studierenden sollen mit eigenem Engagement die 
Inhalte des Architekturstudiums in den Wissens-Kontext 
der Hochschule, aber auch in kulturelle, soziale und be-
rufspraktische Tätigkeiten außerhalb der Hochschule 
einbringen und Erfahrungen im interdisziplinären Umfeld 
sammeln. 
 

Voraussetzungen Benotung 
 

Voraussetzungen zur Zulassung zum Modul: 
Zulassung zum B.Sc. Architektur 
 
Voraussetzungen zur Anerkennung: 
Voraussetzung zur Anerkennung ist der schriftliche Nach-
weis einer mindestens 90-stündigen Leistung mit inhaltli-
cher Beschreibung. 
 

Unbenoteter Leistungsnachweis 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Freies Wahlfach außerhalb der Architek-
turfakultät zur individuellen Profilierung 

(3)* 2** Unbenoteter Leistungsnachweis 3 * 

* Die Leistung muss spätestens bis zur Meldung zur Bachelor-Arbeit erbracht sein. Die Credits werden erst nach Vor-
lage eines schriftlichen Nachweises beim PA der Fakultät vergeben. 
** Gemäß Angebot 
 

                                                
15 Modifiziert durch ÄO vom 27.11.2012, 2012/130 
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Wahlmodul 2  D1.2 
B.Sc. in Architektur  Pflicht  Wahlpflicht X Wahl 6 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

3+4 2 Semester** 4  semesterweise WS+SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Wahlmodule orientieren sich an den inhaltlichen 
Schwerpunkten der Architekturfakultät und werden jedes 
Studienjahr nach Bedarf neu organisiert und herausgege-
ben. Die Veranstaltungsform und Inhalte sind durch die 
Lehrenden frei definierbar. Daher bieten das Wahlmodul 
und die darin enthaltenen Kurse ein hohes Maß an inhalt-
lichem Reichtum, unterschiedlichen Lehrformen und Ziel-
setzungen und können daher die individuellen Vorlieben, 
Talente und Interessen der Studierenden bedienen. 
  

Angebote zur Vertiefung des individuellen Verständnisses 
und Schlüsselkompetenzen (und der damit einhergehen-
den technisch-wissenschaftlichen und künstlerischen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) in den fach-
spezifischen Teilbereichen des architektonisch-
städtebaulichen Entwerfens (Planen, Gestalten, Kon-
struieren und Reflektieren). 
 
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Keine, für Angebote aus dem Masterstudiengang ist auf 
den §9a der BPO verwiesen. 
 

Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Prü-
fung des Moduls oder einzelne Kurse und ihre Prüfungen 
bestanden und alle Leistungsnachweise bzw. unbenotete 
Leistungstests gemäß den Anforderungen in den Kursbe-
schreibungen erbracht wurden.  
 
Im Wahlmodul muss mindestens ein Kurs im Umfang von 
3 CP belegt werden, der mit einer Prüfungsleistung und 
also einer Note abschließt. 
 
Die Modulnote wird gebildet durch: 
      
- Anteilige Gewichtung einzelner Kursnoten gemäß ihrer 
Credits-Anteile 
      
oder 
 
- Note einer integrierten Modulprüfung  
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Wahlangebot der Fakultät I oder Freies 
Wahlangebot der Universität I 

(3)* 
 

2SB 
 

Integrierte Modulprüfung: 
 
a) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
 

3 
 

* 
 

und   

Wahlangebot der Fakultät II oder Freies 
Wahlangebot der Universität II 

(1-3)* 1-2SB Integrierte Modulprüfung: 
 
b) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
oder  
c) Leistungsnachweis 

1-3 
 

* 
 

sowie ggf.  

Wahlangebot der Fakultät III oder Freies 
Wahlangebot der Universität III 

(1-3)* 1-2SB Integrierte Modulprüfung: 
 
d) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
oder 
e) Leistungsnachweis 

1-3 
 

* 
 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung(en) vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Wahlmodul 3  D1.3 
B.Sc. in Architektur  Pflicht  Wahlpflicht X Wahl 6 CP 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

5+6 2 Semester** 4  semesterweise WS+SS Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Die Wahlmodule orientieren sich an den inhaltlichen 
Schwerpunkten der Architekturfakultät und werden jedes 
Studienjahr nach Bedarf neu organisiert und herausgege-
ben. Die Veranstaltungsform und Inhalte sind durch die 
Lehrenden frei definierbar. Daher bieten das Wahlmodul 
und die darin enthaltenen Kurse ein hohes Maß an inhalt-
lichem Reichtum, unterschiedlichen Lehrformen und Ziel-
setzungen und können daher die individuellen Vorlieben, 
Talente und Interessen der Studierenden bedienen. 
 

Angebote zur Vertiefung des individuellen Verständnisses 
und Schlüsselkompetenzen (und der damit einhergehen-
den technisch-wissenschaftlichen und künstlerischen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten) in den fach-
spezifischen Teilbereichen des architektonisch-
städtebaulichen Entwerfens (Planen, Gestalten, Kon-
struieren und Reflektieren). 
 
 
 

Voraussetzungen Benotung 

Keine, für Angebote aus dem Masterstudiengang ist auf 
den §9a der BPO verwiesen. 
 

Das Modul gilt als bestanden, wenn die integrierte Prü-
fung des Moduls oder einzelne Kurse und ihre Prüfungen 
bestanden und alle Leistungsnachweise bzw. unbenotete 
Leistungstests gemäß den Anforderungen in den Kursbe-
schreibungen erbracht wurden.  
 
Im Wahlmodul muss mindestens ein Kurs im Umfang von 
3 CP belegt werden, der mit einer Prüfungsleistung und 
also einer Note abschließt. 
 
Die Modulnote wird gebildet durch: 
      
- Anteilige Gewichtung einzelner Kursnoten gemäß ihrer 
Credits-Anteile 
      
oder 
 
- Note einer integrierten Modulprüfung  
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

Wahlangebot der Fakultät I oder Freies 
Wahlangebot der Universität I 

(3)* 
 

2SB 
 

Integrierte Modulprüfung: 
 
a) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
 

3 
 

* 
 

und   

Wahlangebot der Fakultät II oder Freies 
Wahlangebot der Universität II 

(1-3)* 1-2SB Integrierte Modulprüfung: 
 
b) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
oder  
c) Leistungsnachweis 

1-3 
 

* 
 

sowie ggf.  

Wahlangebot der Fakultät III oder Freies 
Wahlangebot der Universität III 

(1-3)* 1-2SB Integrierte Modulprüfung: 
 
d) Angebotsabhängig, gem. §8 BPO 
oder 
e) Leistungsnachweis 

1-3 
 

* 
 

* Die Credits für die Lehrveranstaltung(en) werden erst nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung(en) vergeben. 
** Der Projektabgabe- und Prüfungsplan wird zum Vorlesungsbeginn durch das Dekanat bekannt gegeben. 
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Zusätzlich im Ausland an der (Name der Institution) erbrachte Studienleistungen (maximal 
30 CP pro Semester) 
ALLGEMEINE ANGABEN 

Fachsemester Dauer SWS Häufigkeit Turnus Sprache 

Siehe Datum des 
Auslands-
aufenthaltes 

Siehe Angabe 
über Auslandauf-
enthalt 

Gemäß Anerken-
nung 

semesterweise WS und SS 
Gemäß 
Anerkennung 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele 

Zusätzlich im Ausland erbrachte Studienleistungen, ge-
mäß Transcript of Records. 

* 
 

Voraussetzungen Benotung 

- Studium an einer ausländischen und von der RWTH 
Aachen anerkannten Hochschule in den Fachrichtungen 
Architektur und/oder Stadtplanung. 
- Anerkennung der Studienleistungen durch den Prü-
fungsausschuss der Fakultät für Architektur der RWTH 
Aachen. 

* 
 
 
 
 
 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Veranstaltung CP SWS Prüfung CP SWS 

** ** ** ** ** ** 

** Siehe Transcript of Records 
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Anlage 2 – Studienverlaufsplan 
 
 
Darstellung der Voraussetzungen und Empfehlungen zum Studienverlauf 
 
Studienverlaufsplan 1. Studienjahr Voraus-

setzun-
gen 
(J/N) 

Empfohlene  
Module 

A1.1 – Kulturelle und Historische Grundlagen 1 Nein - 
A2.1 – Gestalten und Darstellen Nein - 
B1.1 – Grundlagen der Tragwerklehre und Baustoffkunde  Nein - 
B1.2 – Konstruktion 1 Nein - 
C1.1 – Entwerfen Nein - 
D1.1 – Wahlmodul 1 - Transit  Nein - 
Studienverlaufsplan 2. Studienjahr Voraus-

setzun-
gen 
(J/N) 

Empfohlene  
Module 

A1.2 – Kulturelle und Historische Grundlagen 2 Nein A1.1 
B1.3 – Gebäudetechnologie 1 Nein B1.2 
B1.4 – Tragwerklehre Nein B1.1 
B1.5 – Konstruktion 2 Nein B1.2 
C1.2 – Projekt B1 Architektur und Gebäudeplanung Nein C1.1 
D1.2 – Wahlmodul 2 Nein - 
A2.2 – Gestalten und Darstellen 2 Nein - 
C1.3 – Projekt B2 Architektur und Konstruktion Nein B1.1, B1.2,  

(B1.3, B1.4, B1.5) 
Studienverlaufsplan 3. Studienjahr Voraus-

setzun-
gen 
(J/N) 

Empfohlene  
Module 

A1.3 – Kulturelle und Historische Grundlagen 3 Nein - 
B1.6 – Gebäudetechnologie 2 Nein B1.3, C1.3 
B1.7 – Gebäudelehre Nein - 
B1.8 – Stadt und Landschaftsplanung  Nein - 
C1.4 – Projekt B3 Stadt und Landschaft Nein - 
D1.3 – Wahlmodul 3 Nein - 
B1.9 – Bau- und Planungsrecht   Nein - 
B1.10 – Forum Stadt und Landschaft Nein - 
B1.11 – Konstruktives Entwerfen Nein B1.3, B1.6, C1.3 
C1.5 – Projekt B4 Bachelor-Arbeit Ja 138 Credits sowie 

C1.2, C1.3, C1.4 
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Empfohlene Belegung der Module und Kurse: 
 
* gem. Angebot  
 

 
 

 
 

Studienverlaufsplan 1. Semester SWS CP 
A1.1 – Kulturelle und Historische Grundlagen 1 4 4 
Historische Bautypologie und architektonische Formenlehre I 2 2 
Kunstgeschichte I 1 1 
Architekturtheorie I 1 1 
A2.1 – Gestalten und Darstellen 1  8 8 
BiG I (Wahrnehmen/ Darstellen/Gestalten) 3 3 
Grundlagen plastischer Gestaltung I 2 2 
Darstellende Geometrie I 2 2 
CAAD.start 1 1 
B1.1 – Grundlagen der Tragwerklehre und Baustoffkunde 6 5 
Grundlagen der Tragwerklehre I 4 3 
Baustoffkunde I 2 2 
B1.2 – Konstruktion 1 4 5 
Grundlagen der Baukonstruktion I 4 5 
C1.1 – Entwerfen  6 8 
Einführung in das Entwerfen I 4 6 
Grundlagen des Entwerfens I 2 2 
Summe 1. Semester 28 30 

Studienverlaufsplan 2. Semester SWS CP 
A1.1 – Kulturelle und Historische Grundlagen 1 4 4 
Historische Bautypologie und architektonische Formenlehre II 2 2 
Kunstgeschichte II 1 1 
Architekturtheorie II 1 1 
A2.1 – Gestalten und Darstellen 1 8 7 
BiG II (Wahrnehmen/ Darstellen/Gestalten) 3 3 
Grundlagen plastischer Gestaltung II 2 1 
Darstellende Geometrie II 1 1 
CAAD.eins 2 2 
B1.1 – Grundlagen der Tragwerklehre und Baustoffkunde 4 3 
Grundlagen der Tragwerklehre II 4 3 
B1.2 – Konstruktion 1 4 5 
Grundlagen der Baukonstruktion II 4 5 
C1.1 – Entwerfen  6 8 
Einführung in das Entwerfen II 4 6 
Grundlagen des Entwerfens II 2 2 
D1.1 – Wahlmodul 1 – Transit 2* 3 
Freies Wahlfach außerhalb der Fakultät für Architektur 2* 3 
Summe 2. Semester 28 30 
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Studienverlaufsplan 3. Semester SWS CP 
A1.2 – Kulturelle und Historische Grundlagen 2 3 3 
Historische Bautypologie und architektonische Formenlehre III 2 1 
Bautypologisches Zeichnen 1 2 
B1.3 – Gebäudetechnologie 1 4 3 
Gebäudetechnologie Ia 4 3 
B1.4 – Tragwerklehre 3 3 
Tragwerklehre I 3 3 
B1.5 – Konstruktion 2  5 6 
Baukonstruktion I 4 5 
CAAD.team 1 1 
C1.2 – Projekt B1 Architektur und Gebäudeplanung 5 12 
Projektarbeit Wohnen + 5  12 
D1.2 – Wahlmodul 2 2 3 
Wahlangebot der Fakultät / Freies Wahlangebot 2 3 
Summe 3. Semester 22 30 

Studienverlaufsplan 4. Semester SWS CP 
A1.2 – Kulturelle und Historische Grundlagen 2 3 3 
Historische Bautypologie und architektonische Formenlehre IV 2 2 
Einführung in die Denkmalpflege 1 1 
A2.2 – Gestalten und Darstellen 2 2 3 
Wahlpflichtangebot der Fakultät 2 3 
B1.3 – Gebäudetechnologie 1 2 2 
Gebäudetechnologie Ib 2 2 
B1.4 – Tragwerklehre 2 2 
Tragwerklehre II 2 2 
B1.5 – Konstruktion 2  2 2 
Baukonstruktion II 2 2 
C1.3 – Projekt B2 Architektur und Konstruktion 9 15 
Integriertes Projekt Architektur und Konstruktion 9  15 
D1.2 – Wahlmodul 2 2 3 
Wahlangebot der Fakultät / Freies Wahlangebot 2 3 
Summe 4. Semester 22 30 
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Studienverlaufsplan 5. Semester SWS CP 
A1.3 – Kulturelle und Historische Grundlagen 3  3 3 
Kunstgeschichte III 1 1 
Architekturtheorie III 1 1 
Bauaufnahme I 1 1 
B1.6 – Gebäudetechnologie 2 3 3 
Gebäudetechnologie II 3 3 
B1.7 – Gebäudelehre 3 3 
Gebäudelehre 2 2 
Gebäudeplanung 1 1 
B1.8 – Stadt und Landschaftsplanung 4 6 
Integrierte Ringvorlesung Grundlagen und Handlungsfelder der Stadt- 
und Landschaftsplanung  4 6 

C1.4 – Projekt B3 Stadt und Landschaft 5 12 
Integriertes Projekt Stadt und Landschaft 5 12 
D1.3 – Wahlmodul 3 2  3 
Wahlangebot der Fakultät / Freies Wahlangebot 2 3 
Summe 5. Semester 20 30 

Studienverlaufsplan 6. Semester SWS CP 
A1.3 – Kulturelle und Historische Grundlagen 3 3 3 
Kunstgeschichte IV oder Architekturtheorie IV 2 2 
Bauaufnahme II 1 1 
B1.9 – Bau- und Planungsrecht 2 3 
Privates Baurecht 1 1,5 
Öffentliches Baurecht 1 1,5 
B1.10 – Forum Stadt und Landschaft 2 3 
Wahlpflichtangebot der Fakultät 2 3 
B1.11 – Konstruktives Entwerfen 3 3 
Konstruktives Entwerfen 3 3 
C1.5 – Projekt B4 Bachelor-Arbeit 2 15 
Projekt B4  1 12 
Ergänzende seminaristische Arbeit 1 3 
D1.3 – Wahlmodul 3 2  3 
Wahlangebot der Fakultät / Freies Wahlangebot 2 3 
Summe 6. Semester 14 30 

Zusammenstellung der Semester   
Summe 1. Semester 28 30  
Summe 2. Semester 28 30 
Summe 3. Semester 22 30 
Summe 4. Semester 22  30 
Summe 5. Semester 20 30 
Summe 6. Semester 14 30 
Total 1. – 6. Semester 134 180 
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Anhang  - Glossar 
 
 
Abmeldung 
Es besteht die Möglichkeit, sich von Prüfungen wieder abzumelden. Die einzelnen Möglichkeiten 
sind in der jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 
 
 
Akademische Grade 
Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium wird ein akademischer Grad verliehen.  
Im Fall eines Bachelor-Studiums wird der Grad eines „Bachelor of Science RWTH Aachen Univer-
sity (B.Sc.RWTH)“ verliehen. Bei den Geisteswissenschaften wird der Bachelorgrad „Bachelor of 
Arts RWTH Aachen University (B.A. RWTH)“ verliehen. 
 
 
Akkreditierung 
Die Akkreditierung stellt ein besonderes Instrument zur Qualitätssicherung bzw. -kontrolle dar. Ihr 
Ziel ist, zur Sicherung von Qualität in Lehre und Studium durch die Festlegung von Mindeststan-
dards beizutragen. Die Akkreditierung obliegt einer externen Instanz (Rat, Agentur, Kommission), 
die nach einem vorgegebenen Maßstab prüft und entscheidet, ob der Studiengang die betreffenden 
Anforderungen erfüllt. 
 
 
Bachelor 
Es handelt sich um einen eigenständigen berufsqualifizierenden Abschluss, der nach einer Regel-
studienzeit von mindestens drei und höchstens vier Jahren von der Hochschule vergeben wird. Mit 
diesem Abschluss kann man entweder in den Beruf einsteigen oder ein Masterstudium aufnehmen. 
 
 
Bachelor-Arbeit 
Die Bachelor-Arbeit besteht aus zwei Teilleistungen (Projekt B4 und Ergänzende seminaristische 
Arbeit) zu einem Thema, die in einer Integrierten Prüfung (Kolloquium) abschließend ge-
prüft werden. Während in der Projektarbeit hauptsächlich die Entwurfs- und Konstruktionskompe-
tenz geprüft wird, stellt die seminaristische Ergänzung eine inhaltliche Vertiefung des Themas 
der Aufgabenstellung dar, die im Zusammenhang mit der Projektarbeit ausgearbeitet wird. Die 
Bachelor-Arbeit kann nur einmal wiederholt werden, wobei dann, wegen der inhaltlich engen Ver-
knüpfung, beide Teilleistungen erneut erbracht werden müssen. Die Rückgabe der Bachelorarbeit 
innerhalb der vorgegebenen Rückgabefrist ist nur einmal möglich. 
 
 
Beratungsgespräch 
Im Rahmen der Bachelorstudiengänge ist vorgesehen, dass Studierende, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht eine gewisse Mindestleistung erbracht haben, zu einem Beratungsgespräch einge-
laden werden. Dieses Gespräch soll klären, warum es zu dieser Verzögerung im Studium kommt 
und womit Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
 
Berufspraktische Tätigkeit 
Einzelne Studiengänge sehen vor, dass die Studierenden berufspraktische Tätigkeiten (Praktikum) 
nachweisen müssen. Die Einzelheiten sind der entsprechenden Prüfungsordnung zu entnehmen. 
Es wird empfohlen sich rechtzeitig zu informieren, da teilweise Praktika vor Aufnahme des Studi-
ums nachzuweisen sind. 
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Beurlaubung 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann gemäß der Einschreibeordnung eine Beurlaubung 
gewährt werden. Der Antrag auf Beurlaubung ist während der Rückmeldefrist zu stellen. Auskünfte 
hierzu erteilt das Studierendensekretariat der RWTH. 
 
 
Blockveranstaltung 
Unter einer Blockveranstaltung ist eine Veranstaltung zu verstehen, die sich nicht über ein ganzes 
Semester erstreckt, sondern konzentriert auf wenige Tage – z. B. eine Woche - stattfindet. 
 
 
CAMPUS Informationssystem 
Das webbasierte Informationssystem der RWTH. Es umfasst neben weiteren Online-Services das 
Vorlesungsverzeichnis, die An- und Abmeldung von Veranstaltungen und Prüfungen, die Prüfungs-
ordnungsbeschreibungen und das persönliche Studierendenportal mit individuellen Stundenplänen. 
 
 
Credit Points 
Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden bewertet und gehen mit Leis-
tungspunkten (Credit Points – CP) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP werden nicht nur nach dem 
Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den durch ein Modul verursachten 
Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit und Prüfungen. Ein CP entspricht dem 
geschätzten Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP. Der 
Bachelorstudiengang umfasst daher insgesamt 180 CP. 
 
 
Curriculum 
Das Wort Curriculum wird gelegentlich mit „Lehrplan“ oder „Lehrzeitvorgabe“ gleichgesetzt. Ein 
Lehrplan ist in der Regel auf die Aufzählung der Unterrichtsinhalte beschränkt. Das Curriculum ori-
entiert sich mehr an Lehrzeiten und am Ablauf des Studiengangs. 
 
 
Diploma Supplement  
Das Diploma Supplement (DS) ist ein Zusatzdokument, um erworbene Hochschulabschlüsse und 
die entsprechende Qualifikation  zu beschreiben. Das DS erläutert das deutsche Hochschulsystem 
mit seinen Abschlussgraden sowie die verleihende Hochschule, v. a. aber die konkreten Studienin-
halte des absolvierten Studiengangs. Das DS wird in englischer und deutscher Sprache ausgestellt 
und dem Zeugnis beigefügt. Das DS dient auch der Information der Arbeitgeber. 
 
 
ECTS-Note 
Die ECTS-Note ist keine absolute, sondern eine relative Note, die die Leistung der Studierenden 
nach statistischen Gesichtspunkten gliedert. Die ECTS-Bewertungsskala ist ein Instrument zur Er-
leichterung der Übertragbarkeit von Noten zwischen Hochschulen mit unterschiedlichen Beno-
tungssystemen. Die erfolgreichen Studierenden erhalten folgende Noten: 

A: die besten 10% 
B: die nächsten 20% 
C: die nächsten 30% 
D: die nächsten 25% 
E: die nächsten 10%“ 
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Integrierte Modulprüfung 
In einer Integrierten Modulprüfung werden Teilleistungen entsprechend der Angabe im Modulkata-
log im Verhältnis ihrer CP-Anteile miteinander verrechnet. Die Integrierte Modulprüfung kann folg-
lich insgesamt bestanden werden, ohne dass alle innerhalb der Prüfung integrierten Teilleistungen 
bestanden sein müssen. 
 
 
Leistungsnachweis 
Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung über eine individuelle Studienleistung und damit eine 
Form der Prüfungsleistung. Ein Leistungsnachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere 
zu erbringende Leistungen definiert werden. Leistungsnachweise können z. B. in Form von Klausu-
ren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Studienarbeiten usw. erworben werden. 
 
 
Mappe 
Im Rahmen einer Mappe wird eine oder mehrere Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Lehr-
veranstaltung semesterbegleitend unter Betreuung erarbeitet und mit geeigneten Hilfsmitteln 
selbstständig nach Maßgabe der Aufgabenstellung vertieft.  

 
 
Modul 
Module bezeichnen einen Verbund von Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten themati-
schen oder inhaltlichen Schwerpunkt widmen. Ein Modul ist damit eine inhaltlich und zeitlich abge-
schlossene Lehr- und Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammen-
setzt. 
 
 
Modulhandbuch 
Im Modulhandbuch sind die einzelnen Module hinsichtlich  
 

• Fachsemester • Inhalt 
• Dauer • Lernziele 
• SWS • Voraussetzungen 
• Häufigkeit • Benotung 
• Turnus • Prüfungsleistung 
• Sprache  

 
beschrieben. Das Modulhandbuch ist insbesondere für die Studierenden zu erstellen und muss 
veröffentlicht werden. 
 
 
Modulare Anmeldung 
Unter einer modularen Anmeldung wird die Anmeldung zu einer Veranstaltung (Lehrveranstaltung, 
Seminar, Prüfung usw.) für eine (Teil-)Leistung eines einzelnen  Moduls verstanden. Modulare An-
meldungen werden über modulare Anmeldeverfahren des CAMPUS-Informationssystems (Modul-
IT) durchgeführt. 
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Mündliche Ergänzungsprüfung 
Wenn man auch bei der zweiten Wiederholung einer Klausur durchfällt und die Note „nicht ausrei-
chend“ (5,0) festgestellt wird, besteht die Möglichkeit der mündlichen Ergänzungsprüfung. Aufgrund 
dieser mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. „nicht ausreichend“ 
(5,0) festgesetzt. 
 
 
Multiple Choice 
Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu einer 
Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. 
 
 
Orientierungsphase 
Als Orientierungsphase werden die ersten fünf Wochen nach Beginn der Vorlesungen bezeichnet. 
 
 
Orientierungsabmeldung 
Innerhalb der ersten fünf Wochen ist die Abmeldung von einer Lehrveranstaltung möglich. 
 
 
Prüfungsausschuss 
Für die Organisation der Prüfungen bilden die Fakultäten entsprechende Prüfungsausschüsse. Die 
Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen geregelt.  
 
 
Prüfungsleistungen 
Unter Prüfungsleistungen versteht man sämtliche Leistungen, die im Rahmen des Studiums er-
bracht werden müssen. Dazu zählen der Besuch von Lehrveranstaltungen sowie Prüfungen in 
Form von Klausuren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Hausarbeiten, Studienarbeiten, Kollo-
quien, Praktika, Entwürfe und die Abschlussarbeit. 
 
 
Pflichtbereich 
Der Pflichtbereich umfasst Lehrveranstaltungen, die fest vorgeschrieben sind und von allen Studie-
renden besucht werden müssen.  
 
 
Prüfungseinsicht 
Nach Bekanntgabe der Noten können die Studierenden Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. 
schriftliche Prüfungsarbeit nehmen. 
 
 
Regelstudienzeit 
Die Regelstudienzeit bezeichnet die Studiendauer, in der ein berufsqualifizierender Abschluss er-
reicht werden kann. An der RWTH Aachen beträgt die Regelstudienzeit in einem Bachelorstudien-
gang derzeit sechs bzw. sieben Semester. 
 
 
Semesterwochenstunde (SWS) 
Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrveranstaltung pro Woche während der gesamten Vor-
lesungszeit des Semesters. Die SWS beziehen sich auf die reine Dauer der Veranstaltungen. 
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Semesterfixiert/Semestervariabel 
Eine Prüfungsleistung ist semesterfixiert, wenn sie zwingend in genau einem festgelegten Fachse-
mester des Studiums erbracht werden muss. Andernfalls ist eine Prüfungsleistung semestervaria-
bel. 
 
 
Studienberatung 
Die Zentrale Studienberatung informiert allgemein über Studienmöglichkeiten an der RWTH Aa-
chen und gibt Hilfestellungen bei Prüfungsvorbereitungen sowie Bewerbungsverfahren. Die Fach-
studienberatung gibt detaillierte Auskünfte zu fachbezogenen Fragen. 
 
 
Studienbeginn 
In der Regel beginnt das Studium in einem Wintersemester. Es kann teilweise auch in einem 
Sommersemester aufgenommen werden. 
 
 
Studierendensekretariat 
Das Studierendensekretariat ist für die Bewerbung, Zulassung, Einschreibung und Studiengangän-
derung deutscher Studienbewerberinnen und Studienbewerber sowie für Bildungsinländer, d.h. 
Bewerberinnen und Bewerber mir deutscher Hochschulreife, zuständig. 
 
 
Teilnahmenachweis 
Ein Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. Ein Teilnah-
menachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere zu erbringende Leistungen definiert 
werden. 
 
 
Transcript of Records 
Das Transcript of Records (ToR) ist eine Abschrift der Studierendendaten, das eine detaillierte 
Übersicht über bestandene Module samt Lehrveranstaltung, Note und CP  
 
 
Wahlveranstaltung 
Es kann ein Wahlbereich vorgesehen werden, der von den Studierenden nachgewiesen werden 
muss, aber frei gewählt werden kann. 
 
 
Wahlpflichtveranstaltung 
Wahlpflichtveranstaltungen sind aus einer vorgegebenen Aufstellung in einem bestimmten Umfang 
nachzuweisen.  
 
 
Zentrales Prüfungsamt 
Unter der Verantwortung des Prüfungsausschusses für den jeweiligen Studiengang organisiert das 
Zentrale Prüfungsamt die Prüfungen und Abschlussarbeiten.  
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Zugangsprüfung 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht über die Hochschulreife verfügen, können zum Studium 
zugelassen werden, sofern sie die Zugangsprüfung bestehen. Durch diese Zugangsprüfung wird 
festgestellt, ob die Bewerberinnen und Bewerber die fachlichen und methodischen Voraussetzun-
gen zum Studium an der RWTH erfüllen. Inhalte, die erst während des Studiums vermittelt werden, 
werden nicht geprüft. 

 
 
Zusatzmodul 
Zusatzmodule sind Module, die nicht im Studienplan vorgesehen sind, sondern von den Studie-
renden zusätzlich – auf freiwilliger Basis – belegt werden. 
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